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endlich ist es wieder soweit! Schulkinder und Lehrkräfte
starten in die Sommerferien. Für die Schulabgänger be-
ginnt ein neuer, spannender Lebensabschnitt. Viele Be-
rufstätige genießen eine wohlverdiente Zeit der Erholung.
Denen, die ihre Ferien zu Hause verbringen, bieten sich
im Stadtgebiet zahlreiche Gelegenheiten, gemeinsam zu
feiern und schöne Erinnerungen zu sammeln.

Zum Auftakt gibt es am 02.08. Feuerwerk und Laserschau.
Die FFW Ebermannstadt lädt Jung und Alt zur Lichters-
erenade an der Wiesent ein. Kirchweih Begeisterte soll-
ten sich die Kerwa in Neuses-Poxstall vom 02.-05.08.
nicht entgehen lassen. Und vom 14.-17.08. feiert Ebermannstadt das 47.
Altstadtfest – vier Tage, fünf Bands, ein DJ und unvergessliche Erlebnisse. Der
Kath. Männer- und Burschenverein Rüssenbach rundet das Programm im Au-
gust mit dem Original Fränkischen Backofenfest vom 23.-24.08. ab.

In diesen Wochen werden auch zahlreiche Baumaßnahmen begonnen. Mit der
Kanalsanierung in Wohlmuthshüll und Niedermirsberg verbessern wir die
Leistungsfähigkeit der Kanalisation, vermeiden Umweltschäden und sichern lang-
fristig die Wasserqualität. Mit der Sanierung des Sportzentrums sorgen wir
für eine zeitgemäße Sport und Freizeitanlage, die die Gemeinschaft stärkt und
Ebermannstadts Stellung als Mittelzentrum gerecht wird. Mit Sanierungs-
arbeiten in unserem Hallenbad gewährleisten wir, dass Schülerinnen und
Schüler weiterhin sicher und mit Freude Schwimmen lernen können. Für die
Einschränkungen, die mit allen Baumaßnahmen verbunden sind, bitte ich um
Verständnis.

Noch ein Tipp für kurz entschlossene Kinder und Jugendliche: Wenn Du Lust auf
einen Zirkusworkshop, ein Outdoorsurvival oder eine Skatenight hast, melde
dich beim Ferienprogramm der ILE Fränkische Schweiz AKTIV an. Es sind
noch Plätze frei!

Allen wünsche ich sonnige Urlaubs- bzw. Ferientage. Erholen Sie sich gut und
bleiben Sie gesund und munter.

Herzlichst Ihre Christiane Meyer



TERMINVEREINBARUNG IM STANDESAMT

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

bitte vereinbaren Sie für alle Angelegenheiten im Standesamt
einen Termin, gerne telefonisch Tel. 09194 506-84, oder per E-
Mail: lang@ebermannstadt.de

Vielen Dank!
Standesamt Ebermannstadt

SPRECHTAG DER DEUTSCHEN RENTENVERSICHERUNG

Sprechtag im Landratsamt Ebermannstadt, Eingang Kata-
strophen- und Atemschutz-zentrum, Oberes Tor 1 , Zim-
mer B 108:

• 08.10.2025, 08.30-15.30 Uhr (nur nach vorheriger Termin-
absprache mit der VG Ebermannstadt, Tel. 09194 506-0).

AUS DEM FUNDBÜRO

Es wurde im letzten Monat u. a.  abgegeben:

Jacke.

Wenn Sie etwas verloren haben, lohnt sich der Weg zum Fund-
büro. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit unserem
Bürgerbüro auf.

PROBEALARMIERUNG DER SIRENEN

Am Samstag, den 02.08.2025 findet in der Zeit von ca. 11.00
bis 11.35 Uhr die nächste Probealarmierung der Sirenen im
Landkreis statt.

Evtl. Störungen sind im Anschluss an die Alarmierung dem
Landratsamt Forchheim telefonisch mitzuteilen.

HINWEIS ZUR GRUNDSTEUER BEI EIGENTÜMER-
WECHSEL

Die Grundsteuer wird nach den Verhältnissen zu Beginn
des Kalenderjahres (01.01.) für das jeweilige Kalender-
jahr festgesetzt (§ 9 Grundsteuergesetz - GrstG).

Die Grundsteuer ist eine sogenannte Jahressteuer, d.h.
die gesamte Jahresgrundsteuer ist von einem Steuerpflich-
tigen zu leisten. Die Grundsteuer wird nicht unterjährig abge-
rechnet.

Nach § 10 Abs. 1 GrstG ist derjenige Schuldner der Grund-
steuer, in dessen Eigentum die Wohnung oder das Grund-
stück zu Beginn des Kalenderjahrs, also am 01.01. steht
(Grundbucheintragung). Maßgebend ist nicht die im notari-
ellen Vertrag vereinbarte Nutzen- und Lastenregelung, son-
dern sind die Eigentumsverhältnisse zu Beginn eines jeden
Kalenderjahres. Zumeist geht das Eigentum mit Zahlung der
vollen Kaufpreissumme auf den Erwerber über.

Außerdem ist der Grundsteuermessbescheid des Finanz-
amts Grundlage für die Festsetzung der Grundsteuer (§
182 AO). Grundsteuerveranlagungen können somit erst dann
auf den neuen Eigentümer umgeschrieben werden, wenn
uns der entsprechende Messbescheid des Finanzamts zu-
gegangen ist. Dort ist erfahrungsgemäß mit einer bis zu 12-
monatigen Bearbeitungszeit zu rechnen.

Der bisherige Eigentümer bleibt nach den rechtlichen Be-
stimmungen (§§ 9, 10 und 17 Grundsteuergesetz) für die

rechtzeitige und vollständige Entrichtung der Grundsteuer
verantwortlich. Seine Zahlungspflicht endet erst, wenn er
von der Gemeinde einen Grundsteuerbescheid erhält, aus
dem das Ende der Steuerpflicht hervorgeht. Der neue Ei-
gentümer kann von der Gemeinde erst zu diesem Zeitpunkt
zur Zahlung der Grundsteuer herangezogen werden.

Da Erstattungen nur an den jeweiligen Steuerpflichtigen er-
folgen können, wird empfohlen, dass der bisherige Eigentü-
mer bis zum Ergehen eines Aufhebungsbescheides die
Grundsteuerbeträge entrichtet. Eine bestehende Einzugs-
ermächtigung sollte zur Vermeidung von Zahlungs-
rückständen und Kosten nicht storniert werden; diese wird
mit Ende der Zahlungspflicht sowieso hinfällig. Sind Beträge
für ein Kalenderjahr entrichtet worden, für die nach der Mit-
teilung des Finanzamts der neue Eigentümer heranzuzie-
hen ist, werden diese selbstverständlich dem bisherigen Ei-
gentümer von der Gemeinde erstattet. Der Anteil des neuen
Eigentümers an den verbleibenden bezahlten Beträgen (=
für das Jahr des Eigentumübergangs) sollte erst dann, wie
ggf. im notariellen Vertrag vereinbart, vom bisherigen Ei-
gentümer an den neuen Eigentümer in Rechnung gestellt
werden.

Was bedeutet das konkret?

Zahlungen bitte bis zum Erhalt eines Änderungs-
bescheides leisten und nicht stornieren! Beträge wer-
den wie beschrieben ggf. zurückgebucht bzw. können
vom neuen Eigentümer eingefordert werden. Bei weite-
ren Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Wendler (Tel.
09194/506-26, Wendler@ebermannstadt.de).

ABGABEFÄLLIGKEIT 2025

Der 16.08.2025 ist Fälligkeitstermin für folgende kommunale
Steuern und Abgaben:

- Gewerbesteuer-Vorauszahlungen
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Wasser und Abwassergebühren

Wurde ein SEPA-Lastschriftmandat unterschrieben, werden die
fälligen Beträge vom angegebenen Konto abgebucht. Teilen
Sie uns bitte Änderungen Ihrer Bankverbindungen
baldmöglichst mit, da für nicht einlösbare Lastschriften von
den Banken Gebühren erhoben werden. Halten Sie bitte den
Zahlungstermin ein, da sonst der geschuldete Betrag mit Mahn-
gebühren und evtl. Säumniszuschlägen erhoben wird.

Hinweis für die Grundsteuer:

Grundlage der Zahlungstermine ist der Veranlagungsbescheid
(dieser ergeht nicht jährlich, sondern nur bei Änderungen). Beim
Verkauf eines Grundstückes bleibt der bisherige Eigentümer
nach dem Grundsteuergesetz so lange zahlungspflichtig, bis
das Finanzamt das Grundstück auf den neuen Eigentümer um-
schreibt. Das Steueramt kann an den neuen Eigentümer erst
dann einen Bescheid senden, wenn die Mitteilung des Finanz-
amtes vorliegt.

KOMMUNALWAHL 2026: VORDRUCKMAPPE FÜR
BEWERBERAUFSTELLUNG

Für die Aufstellungsversammlungen zur Wahl des Ersten Bür-
germeisters/der Ersten Bürgermeisterin und des Gemeinde-
rats/Stadtrats stellen wir Ihnen ab sofort die Vordruckmappe
„Bewerberaufstellung“ mit allen erforderlichen Formularen, ei-
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nem Terminplan und weiteren wichtigen Informationen zur Ver-
fügung.

Bei Interesse melden Sie sich gerne bei Herrn Kirchner unter
Telefon: 0175 81 35 908
oder per E-Mail an: kirchner@ebermannstadt.de.

SAMMLUNG VON SPEISEÖL- UND FETT AM
WERTSTOFFHOF

An allen Wertstoffhöfen im Landkreis Forchheim (auch am
Wertstoffhof der Firma Fritsche in Ebermannstadt) werden
Speiseöle und -fette angenommen. Diese werden getrennt
über zwei Tonnen gesammelt. Eine für Speisefette und –öle
mit und eine ohne Verpackungen.

Speiseöle können in die Tonne gekippt werden. Gläser, in
denen das Speiseöl gesammelt wurde, können anschließend
über den Glascontainer, Kunststoffbehältnisse über den gel-
ben Container für Leichtverpackungen entsorgt werden.

Fette können verpackt oder unverpackt in die Tonne gege-
ben werden. Bei Fritteusenfett lassen Sie das Fett auf ca. 30-
40 °C abkühlen. Anschließend können Sie das Fett problem-
los in Behälter, wie alte große Joghurtbecher oder Speiseeis-
schalen, schütten oder schöpfen. Festes Fett kann z.B. in
Plastiktüten gegeben werden. Diese Behältnisse mit Spei-
seöl- und fett können Sie in die zweite Tonne geben.

Beispiele für Speisefette und -öle aus dem Haushalt:

• Fritteusen-Öl und –Fett
• Altes abgelaufenes Speiseöl

• Alte abgelaufene Butter

• Öl von eingelegtem Gemüse
• Öl nach Braten in der Pfanne

Öle und Fette dürfen auf keinen Fall über den Abfluss ent-
sorgt werden! Hiermit sorgen Sie nicht nur für hohe Unter-
haltskosten für die Kanalisation, sondern Sie schaden die
Abflussleitungen in Ihrem Haus, was zwangsläufig zur Ver-
stopfung führt.

LANDRATSAMT FORCHHEIM

ENTNEHMEN VON WASSER AUS OBERIRDISCHEN
GEWÄSSERN

Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern (Flüsse, Bä-
che, Gräben, Seen und Teiche) haben gesetzliche Grenzen
beim Gartengießen und Bewässern auch an den Gewässer-
schutz denken!

Im Hinblick auf die jetzt trockene und warme Jahreszeit sind
verstärkt unzulässige Wasserentnahmen aus Oberflächen-
gewässern, insbesondere zu Bewässerungszwecken bzw.
zum Gartengießen, zu erwarten.

Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass nicht nur Blumen
und Gemüsepflanzen vom Austrocknen bedroht sind, son-
dern auch die in den Gewässern lebenden Tiere und Pflan-
zen, die ohne Wasser nicht überleben können. Insbesondere
bei der Wasserentnahme aus kleinen Bächen und Gräben
ist schnell die Grenze überschritten, bei der für die Lebe-
wesen im oder am Gewässer nichts mehr übrig bleibt und
dadurch große Schäden angerichtet werden.

Das Landratsamt Forchheim weist deshalb im Interesse des
Gewässerschutzes auf die bestehende Rechtslage hin:

Das Entnehmen von Wasser aus oberirdischen Gewässern
(Flüsse, Bäche, Gräben, Seen und Teiche) bedarf nach den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich einer
wasserrechtlichen Gestattung, die vorher beim Landrats-
amt zu beantragen ist (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 1, § 8 Abs. 1 des
Wasserhaushaltsgesetzes  WHG).

Ausnahmen von dieser generellen Erlaubnispflicht beste-
hen nur in engen Grenzen, das heißt nur dann, wenn die
Wasserentnahme noch unter den sogenannten Gemein-
gebrauch bzw. den Eigentümer oder Anliegergebrauch
am Gewässer fällt.

1. Gemeingebrauch

Der Gemeingebrauch steht grundsätzlich jedermann zu.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die erlaubnis-
freie Wasserentnahme nur durch Schöpfen mit Hand-
gefäßen (also nur in geringen Mengen) erfolgen darf (vgl.
Art. 18 Abs. 1 Bayerisches Wassergesetz  BayWG).

Eine Entnahme mittels Entnahmeleitung mit oder ohne
Pumpe ist im Rahmen des Gemeingebrauchs lediglich aus
Flüssen mit größerer Wasserführung und auch dort nur in
geringen Mengen für das Tränken von Vieh und den
häuslichen Bedarf der Landwirtschaft möglich, eine Feld-
bewässerung (außerhalb der Hofstätte) scheidet jedoch
aus.

2. Eigentümer und Anliegergebrauch

Der Eigentümergebrauch (vgl. § 26 WHG) an einem oberir-
dischen Gewässer setzt zunächst voraus, dass der Nutzer
überhaupt Eigentümer des Gewässergrundstückes ist. Aber
auch dann darf Wasser für den eigenen (auch landwirt-
schaftlichen) Bedarf nur entnommen werden, wenn dadurch
keine nachteiligen Veränderungen der Eigenschaften des
Wassers, keine wesentliche Verminderung der Wasser-
führung, keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaus-
haltes und keine Beeinträchtigung (d. h. tatsächliche und
spürbare Behinderung) anderer (z. B. Inhaber von Rechten
und Befugnissen, Gemeingebrauchs und andere Anlieger-
gebrauchsausübende) zu erwarten ist.

Wegen der derzeitigen Trockenheit und entsprechend nied-
rigen Wasserständen haben jedoch bereits geringfügige
Wasserentnahmen nachteilige Auswirkungen auf die
Gewässerökologie (Fischsterben, trockenes Bachbett). Auf-
grund dessen fordert das Landratsamt Forchheim drin-
gend dazu auf, sämtliche Wasserentnahmen einzustel-
len.

Weiterhin sind Einbauten jeder Art im Gewässer, die
zum Zwecke des Aufstauens ohne vorherige Gestattung
errichtet wurden, in jedem Falle unerlaubt und müs-
sen beseitigt werden.

Mit verstärkten Kontrollen ist zu rechnen.

Verstöße gegen die wasserrechtlichen Vorschriften
können als Ordnungswidrigkeiten mit empfindlichen
Bußgeldern geahndet werden. Darüber hinaus müsste
das Landratsamt zum Schutze des Wasserhaushalts
kostenpflichtige Anordnungen erlassen und Zwangs-
gelder androhen.

Ein solches Vorgehen sollte sich jedoch im Interesse aller
Beteiligten vermeiden lassen.
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WICHTIGE HINWEISE ZUM ABBRENNEN VON FEUERN

Im Sommer herrscht oft große Hitze und Trockenheit und
dann stellt sich für viele die Frage, ob Feuer im Garten oder
Lagerfeuer außerhalb von Ortschaften abgebrannt werden
dürfen. Nicht selten entstehen durch Unachtsamkeit und
durch das Unterschätzen von Gefahren Flächen- und Wald-
brände.

Damit das Abbrennen von Feuern ohne Gefahr gelingt, sind
Regeln, Vorschriften und Gesetze zu beachten. Als oberste
Regel gilt:

Im Freien darf ein Feuer nur angezündet werden, wenn
dadurch für die Umgebung keine Brandgefahr entste-
hen kann!

Zur Abschätzung der jeweils herrschenden Feuergefahr gibt
der Deutsche Wetterdienst vom 01. März bis 31. Oktober
tagesaktuell den Waldbrand-Gefahrenindex (WBI) und den
Grasland- Gefahrenindex (GLFI) bekannt. Anhand verschie-
dener Einflussgrößen (u. a. Temperatur, relative Luftfeuchte,
Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Streufeuchte) wird
die Brandgefahr berechnet. Die Brandgefahr wird in
Gefährdungsstufen angegeben, welche in fünf Stufen unter-
teilt wird.

Bitte informieren Sie sich über die tagesaktuelle Waldbrand-
situation. Bei erhöhter Waldbrandgefahr (ab Stufe 4) ist kein
offenes Feuer anzuzünden.

Bitte beachten Sie die aktuellen Gefahren-Indizes des
Deutschen Wetterdienstes zur Waldbrandgefahr und
zur Grasland-Feuergefahr.

https://www.wettergefahren.de/warnungen/indizes.html

Folgende Punkte sind beim Verbrennen zu beachten:

• Das Verbrennen von Gartenabfällen ist innerhalb geschlos-
sener Ortschaften generell nicht erlaubt. Außerhalb zusam-
menhängend bebauter Ortsteile darf dies nur an Werktagen
von 8 bis 18 Uhr vorgenommen werden.

• Beim Abbrennen von Feuern sollte im Außenbereich (Flur,
Wald und Feld) immer die Untere Naturschutzbehörde betei-
ligt werden, insbesondere wenn es sich um Grundstücke oder
Flächen in Schutzgebieten handelt.

• Feuermachen auf öffentlichen Flächen ist nur an den offiziellen,
fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt.

• Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch die
Rauchentwicklung sowie das Übergreifen des Feuers über
die Verbrennungsfläche hinaus sind zu verhindern.

• Das Feuer ist von zwei, leistungs- und reaktionsfähigen Per-
sonen über 16 Jahre ständig zu überwachen, welche mit ge-
eignetem Gerät ausgestattetet sind.

• Bei starkem Wind darf kein Feuer entzündet werden; bren-
nende Feuer sind unverzüglich zu löschen.

• Um die Brandfläche ist ein Bearbeitungsstreifen in angemes-
sener Breite zu ziehen, um eine Ausbreitung des Feuers zu
verhindern.

Einzuhaltende Abstände

• 100 m zu Waldrändern
(Ausnahmegenehmigungen nach Art. 17 des Bayerischen
Waldgesetzes – BayWaldG – sind beim Amt für Land- und
Forstwirtschaft – Fachbereich Forsten - zu beantragen).

• 25 m zu Feldgehölzen, Hecken und anderen brandgefährdeten
Gegenständen

• 10 m zu öffentlichen Feldwegen, beschränkt-öffentlichen
Wegen und Eigentümerwegen sowie Privatwegen, die von
der Öffentlichkeit benutzt werden

• 5 m zu Gebäuden

• 100 m zu leicht entzündlichen Stoffen

Rechtlicher Hinweis:
Wer ein Feuer entzündet oder betreibt, ist für die
Folgen durch Brandschäden verantwortlich. Bereits
die Gefährdung anderer durch Feuer ist strafbar
(§ 306 ff Strafgesetzbuch (StGB)).

Weitere Hinweise zu diesem Thema finden Sie auf der
Homepage der Stadt Ebermannstadt (ebermannstadt.de).

Rechtsgrundlage Verordnungen und Gesetze

• Ratgeber Freizeit und Natur, Rechtliche Hinweise zum
Grill-, Lager- und Traditionsfeuer in der freien Natur
https://www.stmuv.bayern.de/service/freizeittipps/
ratgeber/feuer_recht.htm
Ratgeber des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt
und Verbraucherschutz

• Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Ab-
fällen außerhalb zugelassener Beseitigungsanlagen
(PflAbfV) https://www.abfallratgeber.bayern.de/
=> Vorschriften Bayern: PflAbfV

• Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB)
https://www.gestze-bayern.de/Content/Document/BayVVB

• Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG)
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/
BayWaldG

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK

Pressemitteilung 175/2025/42/A vom 07. Juli 2025

MIKROZENSUS 2025:
65 000 BAYERISCHE BÜRGERINNEN UND BÜRGER
MÜSSEN BIS JAHRESENDE NOCH MITMACHEN

Mikrozensus als kleine Volkszählung zur wirtschaftlichen
und sozialen Lage der Bevölkerung

Jedes Jahr startet in Bayern – wie im gesamten Bundesge-
biet – der Mikrozensus. Diese jährliche Haushaltsbefragung
ermittelt Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der
Bevölkerung. Seit Anfang des Jahres haben rund 65 000
bayerische Bürgerinnen und Bürger Auskunft gegeben.
Etwa die Hälfte von ihnen antwortete per Telefoninterview.
Auch die Möglichkeit der Onlinemeldung wird oft genutzt.
Mit ihrer Teilnahme am Mikrozensus tragen die Befragten
dazu bei, dass politische Entscheidungen faktenbasiert
getroffen werden können. Bis zum Jahresende werden
noch einmal etwa 65 000 Personen vom Landesamt für
Statistik kontaktiert und zur Auskunft aufgefordert.
Insgesamt sind beim Mikrozensus ein Prozent der Bevöl-
kerung und damit in Bayern rund 130 000 Personen
auskunftspflichtig.

Fürth. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushalts-
befragung in Deutschland. In Bayern geben jedes Jahr rund
130 000 Personen Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbe-
dingungen und tragen dazu bei, die wirtschaftliche und soziale
Lage der Haushalte zu verstehen und die Lebensbedingungen
der Bevölkerung zu verbessern. Nur durch verlässliche quali-
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tativ hochwertige Daten können politische Entscheidungen zum
Beispiel zur Bekämpfung von Armut, der Förderung von Kinder-
betreuung oder der Unterstützung von Rentnerinnen und Rent-
nern faktenbasiert und zielgerichtet getroffen werden.

Durch die jährliche Datenerhebung lassen sich auch langfristi-
ge Entwicklungen beobachten:

• So zeigen die Ergebnisse des Mikrozensus, wie sich die
Haushaltsgröße der bayerischen Privathaushalte in den letz-
ten rund 60 Jahren entwickelt hat. (siehe https://
www.statistik.bayern.de/presse/mitteilungen/2025/pm125/
index.html).

• Zahlen zur finanziellen Situation der Mütter in Bayern zeigen,
dass Mütter in Partnerschaften heute finanziell unabhängi-
ger sind als noch vor 15 Jahren. (siehe https://
www.statistik.bayern.de/presse/mitteilungen/2025/pm134/
index.html)

• Indikatoren zur Sozialberichterstattung geben Auskunft zur
Armutsgefährdung der Bevölkerung auf Basis der Ein-
kommensangaben (siehe SBE | Statistikportal.de) und set-
zen diese in einen nationalen und internationalen Kontext.

Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis ver-
lässlicher und repräsentativer Ergebnisse treffen. Um dies zu
gewährleisten, besteht nach dem Mikrozensusgesetz Aus-
kunftspflicht. Dabei unterliegen die Einzelangaben der Befrag-
ten einer strengen Geheimhaltung, die keine Rückschlüsse auf
personenbezogene Daten zulässt.

Hinweise:

Wie läuft die Mikrozensuserhebung ab?

Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach ei-
nem mathematisch-statistischen Zufallsverfahren, das zu-
nächst Gebäude- bzw. Gebäudeteile für die Teilnahme am Mi-
krozensus auswählt. In einem weiteren Schritt ermitteln eh-
renamtlich tätige Erhebungsbeauftragte die zu befragenden
Haushalte über die Klingelschilder dieser Gebäude. Dabei kön-
nen sie sich mit Hilfe eines Ausweises als Beauftragte des
Bayerischen Landesamts für Statistik legitimieren.

Anschließend werden diese Haushalte vom Bayerischen
Landesamt für Statistik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozen-
sus aufgefordert. Mit dem Schreiben werden sie ausführlich
über die Erhebung informiert und gebeten, die Fragen des Mi-
krozensus im Rahmen eines Telefoninterviews oder einer
Online-Befragung zu beantworten. Für die Telefoninterviews
sind bayernweit etwa 130 sorgfältig ausgewählte und intensiv
geschulte Erhebungsbeauftragte im Einsatz.

Seit Jahresbeginn ist etwa die Hälfte der insgesamt 130 000 für
den Mikrozensus 2025 zu befragenden Personen ihrer
Auskunftspflicht nachgekommen. Von ihnen beantwortete rund
die Hälfte die Fragen des Mikrozensus im Rahmen eines
Telefoninterviews. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten
wählte den Weg der Online-Befragung. Der Papierfrage-bo-
gen findet immer seltener Anwendung.

Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus?

Die zwei Begriffe „Zensus“ und „Mikrozensus“ sorgen immer
wieder für Verwechslung. Bei näherer Betrachtung lassen sich
die beiden statistischen Erhebungen jedoch gut unterscheiden:

Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands und
findet als eine Art Großinventur der Gesellschaft alle 10 Jahre
statt und dient in erster Linie der Ermittlung der amtlichen Ein-
wohnerzahl. In der Personenbefragung des Zensus 2022 wur-

den ca. 13 Prozent der Bevölkerung befragt. Zusätzlich wur-
den in der Gebäude- und Wohnungszählung Merk-male mit
Nettokaltmiete und Energieträger erhoben.

Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich statt.
Es werden mit einem Prozent der Bevölkerung deutlich weniger
Personen befragt. Im Mittelpunkt stehen hier Daten zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie deren
Entwicklung. Dabei sind die im Mikrozensusgesetz festgelegten
zu erhebenden Merkmale wesentlich umfangreicher als die im
Zensus. Auskunftspflicht besteht in beiden Erhebungen.

Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter:

https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/
mikrozensus/index.html

Ein Erklärvideo zeigt alle Informationen zum Mikrozensus im
Videoformat:

h t t p s : / / w w w . s t a t i s t i k . b a y e r n . d e / m a m / s t a t i s t i k /
gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-
mikrozen-sus-de-ut.mp4

www.statistik.bayern.de Das Bayerische Landesamt für Statis-
tik ist der zentrale Informationsdienstleister für die amtliche
Statistik in Bayern mit Sitz in Fürth und Schweinfurt. Zu seinen
Hauptaufgaben gehören vor allem die Erhebung und Aufbe-
reitung gesetzlich angeordneter Statistiken.

SITZUNGSDIENST

• 05.08.2025, 17 Uhr, Schulverbandversammlung, Sitzungs-
saal Rathaus Ebermannstadt

Wir bitten, die Baupläne mindestens 3 Wochen vor einer Bau-
und Umweltausschusssitzung im Landratsamt Forchheim
(Dienststelle Ebermannstadt) einzureichen, da nur so eine
rechtzeitige Behandlung gewährleistet werden kann.

Informationen zum Beginn und zur Tagesordnung finden Sie
auf www.ebermannstadt.de in der Rubrik Rathaus & Bürger-
service => Stadtrat => Bürgerinformationssystem

MÄRKTE

• Jeden Samstag von 8.00-12.30 Uhr Wochenmarkt

SPRECHSTUNDE DER BÜRGERMEISTERIN

Ihre Anliegen, Sorgen, aber auch Anregungen sind mir wichtig
– Bürgernähe soll keine Floskel bleiben. Daher lade ich Sie
ganz herzlich zu meiner nächsten Sprechstunde am Donners-
tag, den 07.08.2025 von 9-11 Uhr ins Rathaus ein.

Wir bitten Sie, einen Termin unter der Tel. 09194 506-14 zu
vereinbaren.

Wir bieten Ihnen die Bürgersprechstunde gerne auch telefo-
nisch oder online an.

Sie haben auch die Möglichkeit eine E-Mail zu schicken. Diese
richten Sie bitte an christiane.meyer@ebermannstadt.de -
ich werde mich um eine zeitnahe Antwort bemühen.

Ich freue mich auf Sie!
Christiane Meyer, 1. Bürgermeisterin
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BÜRGERVERSAMMLUNGEN 2025

Die Bürgerversammlung stellt eine wichtige Möglichkeit zur
Beteiligung der Bürger in der Stadt Ebermannstadt dar. Sie
dient der Information der Bürger, der Erörterung städtischer
Angelegenheiten sowie ggf. der Verabschiedung von Empfeh-
lungen an den Stadtrat. Hierzu möchte ich alle Bürgerinnen
und Bürger herzlich einladen. Es wäre schön, wenn ich Sie be-
grüßen dürfte!

Ihre Christiane Meyer, 1. Bürgermeisterin

Termine:

• 16. September, Dienstag Niedermirsberg, Feuerwehrhaus
• 17. September, Mittwoch Rüssenbach, Haus Konrad
• 18. September, DonnerstagNeuses-Poxstall, Feuerwehrhaus
• 22. September, Montag Wohlmuthshüll, Feuerwehrhaus
• 23. September, Dienstag Buckenreuth, Gemeindehaus
• 24. September, Mittwoch Moggast/Wolkenstein, Sportheim
• 25. September, DonnerstagEschlipp, Gasthaus Zimmermann
• 29. September, Montag Gasseldorf, Gemeindehaus
• 30. September, Dienstag Burg- und Windischgaillenreuth,

Gasthaus Wölfel
• 01. Oktober, Mittwoch Kanndorf, Golfpension Messing-

schlager
• 02. Oktober, Donnerstag Ebermannstadt, Gasthaus

Schwanenbräu

Beginn ist jeweils 19.00 Uhr!

Die Protokolle der Bürgerversammlungen aus 2024 finden Sie
auf www.ebermannstadt.de in der Rubrik „Unsere Stadt“ =>
„Stadtrat und Ausschüsse“ im Bürgerinformationssystem.

MÜLLABFUHR WÄHREND DES ALTSTADTFESTES

Während des Altstadtfestes kann die Müllabfuhr die Brauhaus-
gasse nicht befahren. Bitte stellen Sie Ihre Biotonnen deshalb
an die zentralen Sammelstellen.

BENUTZUNG DER E-LADESÄULE AM MARKTPLATZ
WÄHREND DES ALTSTADTFESTES

Die E-Ladesäule am Marktplatz kann während des Altstadt-
festes nicht genutzt werden.

Benutzen Sie bitte die E-Ladesäulen beim Aldi, am Jugendzen-
trum (Breitenbacher Str.), beim Landratsamt Ebermannstadt
oder am Feuerstein (Landvolkshochschule)

ALLGEMEINVERFÜGUNG ÜBER EIN VERBOT FÜR DAS
MITBRINGEN BZW. MITFÜHREN VON ALKOHOLISCHEN
GETRÄNKEN AUF DEM ALTSTADTFEST 2025 IN
EBERMANNSTADT VOM 14.08.2025 BIS 17.08.2025

Aufgrund von Art. 6, 7 Abs. 1, 19 Abs. 5 und 23 Abs. 1 Landes-
straf- und Verordnungsgesetz (LStVG) i. V. m. Art. 41 Abs. 3, 4
Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) erlässt
die Stadt Ebermannstadt folgende

Allgemeinverfügung

I. Auf dem Ebermannstädter Altstadtfest 2025 gelten vom
14.08.2025 bis einschließlich 17.08.2025 vor, während und
nach den Öffnungszeiten, auf dem im beiliegenden Plan
eingezeichneten öffentlichen Bereichen des Marktplatzes,

folgende Anordnungen:

1. Alkoholische Getränke dürfen nicht mitgebracht oder
außerhalb der genehmigten Schankfläche in dem o.g. Ge-
biet mitgeführt werden.

2. Personen, die gegen das Mitbring- bzw. Mitführverbot
verstoßen oder erkennbar unter Alkohol- oder Drogenein-
fluss stehen und die Besucher oder Passanten mehr als
nach den Umständen vermeidbar behindern oder belästi-
gen, kann der Aufenthalt untersagt werden.

II. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen Nr. I der Allgemein-
verfügung wird unmittelbarer Zwang angedroht.

III. Für die Allgemeinverfügung wird nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr.
4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die sofortige Voll-
ziehung der Nr. I angeordnet.

IV. Diese Verfügung richtet sich als Allgemeinverfügung ge-
mäß Art. 35 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz
(BayVwVfG) an jedermann, der vom 14.08.2025 bis 17.08.2025
auf dem im beiliegenden Plan ersichtlichen Bereich vor, wäh-
rend und nach den Öffnungszeiten des Ebermannstädter
Altstadtfestes 2025 teilnehmen möchte.

Sie wird gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG im verfügenden Teil
ortsüblich bekannt gemacht und kann mit der Begründung im
Rathaus der Stadt Ebermannstadt, Ordnungsamt, Zi.-Nr. 006
während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Sie gilt am 01.08.2025 als amtlich bekannt gemacht und wird
mit der 8. Ausgabe des Mitteilungsblattes 2025 der Verwal-
tungsgemeinschaft Ebermannstadt veröffentlicht.

Gründe:

I.

Die Stadt Ebermannstadt ist für den Erlass der Allgemein-
verfügung zum Verbot für das Mitbringen bzw. Mitführen von
alkoholischen Getränken auf dem Altstadtfest 2025 in Eber-
mannstadt vom 14.08.2025 bis 17.08.2025 gemäß Art. 6, 7 Abs.
1, 19 Abs. 5 und 23 Abs. 1 Landesstraf- und Verordnungsgesetz
(LStVG) sachlich, sowie nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig.

Rechtsgrundlage für das oben genannte Verbot ist Art. 23 Abs.
1 LStVG. Hiernach kann die Stadt Ebermannstadt als zuständi-
ge Behörde im Einzelfall Anordnungen treffen, die zur Verhü-
tung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Be-
sitz erforderlich sind.

Zur Verhütung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung und zum Eigenschutz der Jugendlichen während des
Ebermannstädter Altstadtfestes ist es erforderlich, geeignete
Maßnahmen zu treffen.

Das Verbot des Mitbringens und Mitführens von Alkohol ist
geeignet, den Aufenthalt von alkoholisierten Personen auf dem
Altstadtfest und in den angrenzenden Bereichen und den
Alkoholkonsum von mitgebrachtem Alkohol zu unterbinden
sowie den Alkoholkonsum auf den kontrollierbaren Bereich der
genehmigten Schankflächen zu begrenzen.

Darüber hinaus ist es zweckmäßig und erforderlich, Personen,
die bereits alkoholisiert sind, bzw. unter dem Einfluss von Dro-
gen stehen und Besucher und Passanten mehr als nach den
Umständen vermeidbar behindern oder belästigen, aus dem
Bereich des Altstadtfestes zu verweisen.

Das öffentliche Interesse, Gesundheitsgefährdungen und Sach-
schäden zu verhindern, überwiegt das Interesse der betroffe-
nen Personen möglichst günstig alkoholische Getränke zu sich
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zu nehmen und/oder das im Plan bezeichnete Gebiet unter
Alkohol- oder Drogeneinfluss zu betreten oder sich dort aufzu-
halten. Durch die getroffenen Verfügungen wird die Sicherheit
der Besucher und ein geordneter Ablauf des Ebermannstädter
Altstadtfestes gewährleistet.

Die Platzverweisung stellt zwar einen wesentlichen Eingriff in
die Freizügigkeit dar, ist aber zum Schutz der übrigen Besu-
cher geeignet, erforderlich und angemessen. Die Verhältnis-
mäßigkeit ist gegeben.

II.

Die Androhung unmittelbaren Zwangs beruht auf Art. 29 und
34 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetz (VwZVG).

Andere, mildere Zwangsmittel wie ein Zwangsgeld würden nicht
den erhofften Erfolg versprechen. Die Anwendung unmittelba-
ren Zwangs ist das einzige taugliche und auch angemessene
Mittel, um den Zweck der Allgemeinverfügung durchsetzen zu
können.

Dieser liegt in der Unversehrtheit der Altstadtfestbesucher
sowie in der Unterbindung von Sachschäden durch mutwillige
Zerstörung.

III.

Die Anordnung des sofortigen Vollzugs unter der Nr. III der
Allgemeinverfügung stützt sich auf § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).

Die sofortige Vollziehung war im öffentlichen Interesse anzu-
ordnen. Das öffentliche Interesse an einer sofortigen Voll-

ziehung liegt darin begründet, dass der Schutz für Leib, Leben
und Eigentum der Altstadtfestbesucher als besonders hoch
und dringlich einzustufen ist.

Demgegenüber muss das Interesse des Einzelnen an einer
aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfes bis zur gericht-
lichen Klärung zurücktreten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
Postfach 110321, 95422 Bayreuth /
Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form möglich.

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab
01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Ebermannstadt, 01.08.2025

Christiane Meyer
1. Bürgermeisterin Stadt Ebermannstadt
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WIR SUCHEN DICH!

Für unser Schülerzentrum an der Grund- und
Mittelschule Ebermannstadt suchen wir ab
dem 16. September 2025

EINE PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT (M/W/D)

zur Verstärkung für die Mittagsbetreuung / verlängerte
Mittagsbetreuung im Rahmen der Offenen Ganztags-
schule in Teilzeit (13,75 Stunden Montag bis Donnerstag).

Bewerbungsschluss: 15.08.2025
Ansprechpartner für Fragen: Monika Schmidt 09194-
9799345, bewerbung@ebermannstadt.de.
Nähere Informationen unter www.ebermannstadt.de

 .... UND EINEN BUFDI  (M/W/D)

sucht das Schülerzentrum an der Grund- und
Mittelschule ebenso!

Du hast Deinen Schulabschluss in der Tasche und weißt
noch nicht so recht, was Du werden willst?

Dann bewirb Dich als Bundesfreiwilligenbedienstete(r)
unter bewerbung@ebermannstadt.de, für das Schuljahr
2025/2026.

Bewerbungsschluss: 15.08.2025
Ansprechpartner für Fragen: Monika Schmidt 09194-
9799345
Nähere Informationen unter www.ebermannstadt.de

HUNDEHALTERPFLICHTEN IM STADTGEBIET,
INSBESONDERE BEI SCHULEN UND KINDERGÄRTEN

Jeder Halter eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser
seine Notdurft nicht auf öffentlichen Gehwegen, in Grün- oder
Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet,
insbesondere bei Schulen und Kindergärten, da hier Kinder auf
den Wiesenflächen spielen.

Die benutzten Hundekotbeutel können über die Dog-Stations
bzw. Mülleimer entsorgt werden. Das Liegenlassen der Beutel
in der Natur ist nicht zulässig.

Die Verwaltungsgemeinschaft ruft alle Hundehalter auf, sich
an diese Vorgaben zu halten und bedankt sich bei allen, die
Rücksicht auf ihre Mitbürger und unsere Natur nehmen.

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG EBERMANNSTADT

Die Stadtwerke Ebermannstadt GmbH vergibt regelmäßig den
Auftrag an unabhängige Labore, Trinkwasseruntersuchungen
durchzuführen, um zu gewährleisten, dass sich aus dem
menschlichen Gebrauch keine Nachteile für die Gesundheit
ergeben.

Die letzte Probe wurde am 13.05.2025 in Ebermannstadt ent-
nommen.

Es wurden sämtliche Grenzwerte der Trinkwasserverordnung
eingehalten.

Nähere Infos und die ausführlichen Prüfberichte finden Sie
unter: www.ebermannstadt.de in der Rubrik Rathaus => Be-
kanntmachungen und Ortsrecht
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KINDERFLOHMARKT AM KIRCHWEIHSAMSTAG

Auch in diesem Jahr findet wieder am Kirchweihsamstag,
13.09.2025, von 8 bis 13 Uhr der Kinderflohmarkt in der Alt-
stadt statt. Alle Kinder und Familien sind herzlich eingeladen
daran teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

ABSCHIED VON UNSEREM SUPERSTAR IM
KUNSTRADFAHREN

Lukas Kohl blickt auf eine unglaubliche Karriere im Kunstrad-
fahren zurück, über Jahre hinweg war der 7-fache Weltmeister
dominierend in dieser Sportart. Ende 2024 beendete der Eber-
mannstädter seine Karriere. Mit einem feierlichen Galaabend
verabschiedete er sich in den Ruhestand.

Lukas hat unsere Stadt weltweit bekannt gemacht. Wir bedan-
ken uns für all die wunderbaren sportlichen Momente, die er
uns geschenkt hat.

Die Stadt Ebermannstadt wünscht ihm für die Zukunft nur das
Beste:  Glück, Gesundheit und weiterhin viel Spaß auf seinem
Weg. Herzlichen Dank!

STARTSCHUSS FÜR DIE KANALSANIERUNG IN
WOHLMUTHSHÜLL – INVESTITION IN UMWELT UND IN-
FRASTRUKTUR

Ebermannstadt, 4. Juli 2025 - Mit der Kanalsanierung wird
ein weiterer Baustein für eine zukunftsfeste Abwasser-
entsorgung im Stadtgebiet Ebermannstadt geschaffen.

Endlich geht es los:  Mit dem obligatorischen Spatenstich wur-
de am 4. Juli der Startschuss für die Sanierung des Mischwasser-
kanals in Wohlmuthshüll gegeben. Bürgermeisterin Christiane
Meyer, stellvertr. Landrätin Rosi Kraus, Vertreterinnen und
Vertreter des Stadtrates, der Verwaltung, des Wasserwirt-
schaftsamtes, der Planungsbüros und der Baufirma trafen sich
zum feierlichen Anlass am Ortseingang.

Die Maßnahme umfasst die Erneuerung von insgesamt 2.010

Metern Kanal, inklusive Austausch der Hauptleitungen sowie
der Seitenstraßenkanäle. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der
Kanalisation zu verbessern, Umweltschäden zu vermeiden und
die Wasserqualität langfristig zu sichern. Planung und Baulei-
tung übernimmt das Ingenieurbüro Weyrauther.

Die Firma GSS Bau aus Gasseldorf führt die Arbeiten aus.  Die
Fertigstellung der Maßnahme ist im Juni 2026 geplant.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 3,66
Millionen Euro.

Dank einer Förderzusage des Freistaats im Rahmen der Richt-
linie für wasserwirtschaftliche Vorhaben (RZWas 2021) in Höhe
von 40 % der förderfähigen Kosten wird die Gemeinde bei der
Umsetzung finanziell unterstützt.

Bürgermeisterin Christiane Meyer betonte die Bedeutung des
Projekts: „Mit dieser Sanierung investieren wir in den Schutz
unserer Umwelt und die nachhaltige Entwicklung unserer Ge-
meinde. Ich danke allen Beteiligten für die gute Zusammenar-
beit und freue mich auf die Fertigstellung.“

Michael Richter vom Wasserwirtschaftsamt lobte die Stadt
Ebermannstadt für die kontinuierliche Umsetzung zahlreicher
Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Stadtgebiet.

Buckenreuth und zuletzt Burggaillenreuth wurden an die Klär-
anlage angeschlossen.

Die Kläranlage selbst wird fortlaufend modernisiert. Durch die
stationäre Schlammpresse konnte die Ausbringung von Klär-
schlamm auf die Felder beendet werden.

Die Instandsetzung des Kanals in Niedermirsberg beginnt An-
fang August. Im nächsten Schritt soll der Ortsteil Gasseldorf
angegangen werden.

Die Bauarbeiten werden in den kommenden Monaten zu
Verkehrsbehinderungen und vorübergehendem Lärm führen.

Die Gemeinde bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständ-
nis und Geduld während der Bauphase.
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"BAVARIA RUFT“ – AUCH IN EBERMANNSTADT!

Am 16. Juli 2025 machte die Roadshow der Initiative „Bavaria
ruft“ Halt im Sitzungssaal des Rathauses in Ebermannstadt.
Auf Einladung der Ersten Bürgermeisterin Christiane Meyer
kamen zahlreiche interessierte Frauen zusammen, um sich
über die Möglichkeiten des politischen Engagements auf kom-
munaler Ebene zu informieren. Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung standen der persönliche Austausch und die Erfahrungs-
berichte aktiver Stadträtinnen, die offen von ihrer Arbeit, ihren
Herausforderungen und den bereichernden Aspekten ihres
Engagements berichteten. Sie nahmen sich viel Zeit, um Fra-
gen zu beantworten und Einblicke in den politischen Alltag im
Stadtrat zu geben. Die Veranstaltung war Teil der bayernweiten
Initiative „Bavaria ruft – Frauen gestalten Kommunalpolitik“,
die Frauen motivieren möchte, sich politisch zu engagieren
und kommunale Verantwortung zu übernehmen. Ein herzlicher
Dank gilt den amtierenden Stadträtinnen für ihren Einsatz und
ihre wertvollen Beiträge – und natürlich den interessierten Frau-
en für den tollen Austausch.

JETZT UNTERSTÜTZEN!

Morgen kann kommen.
Wir machen den Weg frei. VR Bank Bamberg-Forchheim.

Hochwasserschutz /
mobile Stauhilfe für die FFW Rüssenbach

Die Feuerwehr Rüssenbach möchte ein mobiles Hochwasser-
schutzsystem anschaffen. Es schützt bei Starkregen sowie Hoch-
wasser und dient gleichzeitig als Stauhilfe, um Wasser für
Brandeinsätze aus fließenden Gewässern in- und außerhalb
der Ortschaft bereitzustellen - als Ergänzung zum Hydranten-
netz und den Löschwasserbehältern. Sei dabei und unterstüt-
ze uns - Vielen Dank! Deine Feuerwehr Rüssenbach!

Projektstarter/in: Freiwillige Feuerwehr Rüssenbach
Budgetziel: 3805 Euro
Deadline: 14.09.25
Hier das Projekt unterstützen: www.viele-schaffen-mehr.de/
projekte/hochwasserschutz-mobile-stauhi

HEIMATMUSEUM

Bahnhofstraße 5, Ebermannstadt,
1.OG des Bürgerhauses, Hintereingang

Öffnungszeiten:
Anfang März bis Ende Oktober, Karfreitag geschlossen
Mittwoch, 15-17 Uhr, Sonn- und Feiertage, 14-17 Uhr
Gruppen jederzeit nach Vereinbarung

Kontakt: Dagmar Brütting:
+49 9194/ 506-99 (Di 9-11 Uhr),
heimatmuseum@ebermannstadt.de
Website: https://www.ebermannstadt.de/bildung-kultur/
heimatmuseum/

EIN SCHRITT IN DIE ZUKUNFT –
wir werden sesshaft!

Diese Wanderausstellung zum Thema Linearbandkeramik
ist vom 14.09. bis zum 29.10.2025 zu sehen.

Was hat Sesshaft werden mit Keramik zu tun? Und welche
anderen Innovationen haben wir uns damals sonst noch aus-
gedacht?

Gehe auf Zeitreise in die faszinierende Welt der Linearband-
keramischen Kultur und entdecke den zu dieser Zeit üblichen
Speiseplan, die Alltagsgegenstände und Waffen. Auch über die
damalige Wirtschaftsform gibt es viel zu erzählen – erstmals
haben wir Menschen Pflanzen und Tiere gezüchtet.

Die Informationstafeln wurden vom Bayerischen Landesamtes
für Denkmalpflege erstellt. Aufgrund von Ausgrabungen in
Eschlipp zu dieser Epoche möchten wir diese unseren Besu-
chern zeigen.

Zur Eröffnung am 14.09.2025 um 11 Uhr ist die Bevölkerung
herzlich eingeladen!

Mitteilungsblatt  l  August 2025    15



HAUSHALTSPLAN 2025 DER STADT EBERMANNSTADT

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Beratungen zum Haushaltsplan 2025 waren nicht einfach
und haben die Stadtratsfraktionen über Wochen beschäftigt.

Wie kann man Ausgaben reduzieren aber trotzdem bereits
beschlossene Projekte umsetzen? Wie kann man höhere Ein-
nahmen erzielen, ohne die Bürgerinnen und Bürger in
unzumutbarer Weise zu belasten?

In diesem Spannungsfeld wurde gerechnet und verhandelt und
schließlich auch entschieden.

Investitionen in Höhe von rund 33 Millionen Euro sind zu
stemmen:

Brand- und Katastrophenschutz: Anschaffung eines Not-
stromaggregats (2025), Feuerwehrfahrzeuge für Gasseldorf
und Rüssenbach (2027).

Sport/ Freizeit: Sanierung des Sportzentrums bis 2026.

Infrastruktur: Erneuerung des Sägmühlstegs bis 2026, Er-
neuerung von Gehweg und Geländer am Breitenbach (2025),
Erschließung des Baugebiets Debert II (2025), Sanierung der
Schulstraße bis 2028, Dorferneuerung Rüssenbach bis 2028,
Kanalsanierungen Niedermirsberg und Wohlmuthshüll bis
2026, Modernisierung- und Instandsetzung auf der Kläranla-
ge bis 2027.

Tradition/ Denkmalschutz: Sanierung der historischen
Scheune in Poxstall (2025), Umfeldgestaltung „Zum Bayer-
ischen“ bis 2026.

Kommunikation/ Energie: LED-Beleuchtung für die Stadthalle
(2025), Kommunale Wärmeplanung bis 2026, Glasfaseraus-
bau bis 2027, Neubau „Kinderhaus Wiesentgarten“ bis 2027.

Wie ist all das zu schaffen? Mit unserem Anteil an der Ein-
kommenssteuer. Mit staatlichen Zuwendungen in Höhe von
18,7 Mio. Euro. Mit Gebühren und Beiträgen, z.B. zum Ausbau
der Abwasseranlagen. Wir lösen verstärkt Rücklagen auf. Trotz-
dem muss die Stadt im Jahr 2026 ein Darlehen von 900.000
Euro aufnehmen, das aber bereits 2028 zurückgezahlt wird.
Um dies zu ermöglichen, war die Erhöhung der Grundsteu-
ern ab 2026 unumgänglich, die erste seit 2012. Sie verschafft
uns zugleich auch genügend Luft, um in den Folgejahren weite-
re unumgängliche Investitionen zu stemmen.

Ich bedanke mich bei allen in Stadtrat und Verwaltung, die in
dem Ringen um einen ausgeglichenen Haushalt Verantwor-
tung übernommen haben. Nicht zuletzt aber danke ich Ihnen,
den Bürgerinnen und Bürgern, für Ihr Verständnis. Durch Ihre
Steuern, Ihre Abgaben, Ihre Beiträge kann unser Ebermann-
stadt lebenswert und liebenswert bleiben, können wir das An-
gebot an Lebensqualität aufrechterhalten, das wir zu Recht
von einem Mittelzentrum im ländlichen Raum erwarten.

Mit Schreiben vom 30.05.2025 wurde vom Landratsamt
Forchheim die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilt.

Auf www.ebermannstadt.de in der Rubrik Unsere Stadt / Be-
kanntmachungen und Ortsrecht finden sie interessante
Hintergrundinformationen, den Haushaltsplan mit Vorbericht
sowie die Haushaltsreden.

Christiane Meyer
1. Bürgermeisterin der Stadt Ebermannstadt

Information
zum Haushaltsplan der Stadt Ebermannstadt 2025

Einnahmen und Ausgaben
Verwaltungshaushalt: 20.336.500,00 €

Einnahmen und Ausgaben
Vermögenshaushalt: 12.811.550,00 €

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Personalkosten: 2.303.600,00 €
Kreisumlage: 4.255.700,00 €
Schulverbandsumlagen: 1.811.300,00 €
VG-Umlage: 1.592.300,00 €
Kinderbetreuung nach BayKiBiG: 2.722.150,00 €
sächlicher Betriebsaufwand: 5.949.650,00 €

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grundsteuer A u. B: 1.032.000,00 €
Gewerbesteuer: 3.700.000,00 €
Einkommensteueranteil: 5.420.000,00 €
Schlüsselzuweisung: 1.606.900,00 €
Entwässerungsgebühren: 1.350.000,00 €
Zuweisung Kinderbetreuung: 1.674.300,00 €

Vermögenshaushalt (Investitionen)
Ausgaben

Breitbandausbau 2.550.000,00 €
Investitionszuschuss Kinderhaus Wiesentgarten 1.000.000,00 €
Sanierung Sportzentrum 1.690.000,00 €
Kanalsanierung Wohlmuthshüll 1.600.000,00 €
Kanalsanierung Niedermirsberg 400.000,00 €
Kläranlage, Sanierung Nachklärbecken 500.000,00 €
Sägmühlsteg 732.100,00 €
Erschließung Baugebiet Debert II 500.000,00 €
Sanierung Historische Scheune Poxstall 290.000,00 €
Grunderwerb 216.100,00 €
Sanierung Breitenbach, BA II 170.000,00 €
Abriss Rückgebäude
„ehem. Gasth. Zum Bayerischen“ 70.000,00 €

Vermögenshaushalt (Investitionen)
Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt:    698.500,00 €
Entnahmen aus Rücklagen: 1.885.950,00 €
Beiträge 1.351.100,00 €
Zuschüsse 5.700.900,00 €

Schuldenstand zum 31.12.2024

Schulden der Stadt Ebermannstadt:  6.262.965,61 €
Zahl der Einwohner:    7.041
Schuldenstand pro Einwohner:  889,50 €
Landesdurchschnitt pro Einwohner:  772,00 €
Schuldenstand pro Einwohner gesamt:         1.988,47 €
(einschl. Anteil Schulverband und Stadtwerke)
Schuldendienst 2025 (Zins und Tilgung):    970.000,00 €

Steuerkraftzahl

Steuerkraftzahl 2025 pro Einwohner:       1.145.59 €
Landesdurchschnitt (Wert 2024):       1.382,45 €
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BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG DER
STADT EBERMANNSTADT (LANDKREIS FORCHHEIM)
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Das Landratsamt Forchheim hat als Rechtsaufsichtsbehörde
gem. Art. 71 Abs. 2 und Art. 67 Abs. 4 der Gemeindeordnung
die erforderliche Genehmigung für die Haushaltssatzung der
Stadt Ebermannstadt mit Schreiben vom 30.05.2025, Az.:
2/21-9410, erteilt.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 65
Abs. 3 der Gemeindeordnung bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich, während der
allgemeinen Geschäftsstunden, auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich be-
kannt gemacht:

Haushaltssatzung der Stadt Ebermannstadt
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt
Ebermannstadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2025 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt in den
Einnahmen und Ausgaben mit        20.336.550,00 €

und im Vermögenshaushalt in den
Einnahmen und Ausgaben mit        12.811.550,00 €
ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird auf                          0,00 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen im Vermögenshaushalt
wird auf        18.067.800,00 €
festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

    a) für die land- und forstwirtschaftlichen
         Betriebe (A) 385 v.H.
    b) für die Grundstücke (B) 290 v.H.
2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
3.385.000,00 € festgesetzt.

Die Kasse der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt ist
berechtigt, den Kassenkredit für die Stadt Ebermannstadt auf-
zunehmen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Ebermannstadt, den 23.06.2025

gez. Christiane Meyer,
Erste Bürgermeisterin der Stadt Ebermannstadt

Beschluss Stadtrat vom 09.04.2025.
Genehmigungspflichtig.

BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG
DER PFARRER-NORBERT-STANG-UND-PAUL-HERBST-
STIFTUNG EBERMANNSTADT
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Die Haushaltssatzung der Pfarrer-Norbert-Stang-und-Paul-
Herbst-Stiftung wurde am 24.04.2025 dem Landratsamt
Forchheim zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen
Bestandteile.

Die Haushaltssatzung samt ihrer Anlagen liegt gemäß Art. 65
Abs. 3 der Gemeindeordnung bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich, während der
allgemeinen Geschäftsstunden, auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich be-
kannt gemacht:

Haushaltssatzung
der Pfarrer-Norbert-Stang-und-Paul-Herbst-Stiftung

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die
Pfarrer-Norbert-Stang-und-Paul-Herbst-Stiftung folgende
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2024 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt in den
Einnahmen und Ausgaben mit Euro      95.600,00

und im Vermögenshaushalt in den
Einnahmen und Ausgaben mit Euro    136.050,00
ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird auf                   Euro  0,00
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Steuern und Umlagen werden nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
15.000,00 € festgesetzt.

Die Kasse der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt ist
berechtigt, den Kassenkredit für die Pfarrer-Norbert-Stang-
und-Paul-Herbst-Stiftung aufzunehmen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2025 in Kraft.

Ebermannstadt, den 30.06.2025

Gez. Christiane Meyer,
Erste Bürgermeisterin der Stadt Ebermannstadt

Beschluss Stadtrat vom 09.04.2025.
Genehmigungsfrei.
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AMT FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG OBERFRANKEN

DORFERNEUERUNG MOGGAST III
STADT EBERMANNSTADT, LANDKREIS FORCHHEIM

Gz. L-A 7566-1001

Schlussfeststellung

Das Verfahren Moggast III wird abgeschlossen (§ 149
Flurbereinigungsgesetz).

Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. Den
Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im
Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen.

Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Moggast III sind
abgeschlossen. Die Teilnehmergemeinschaft erlischt mit der
Zustellung der unanfechtbar gewordenen Schlussfeststellung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach
dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch beim

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken
Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg

(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg)

eingelegt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen!

Hinweis:

Diese Schlussfeststellung kann innerhalb von vier Monaten
nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung
auch auf der Internetseite des Amtes für Ländliche Entwick-
lung Oberfranken auf der Seite Projekte in Oberfranken unter
„Öffentliche Bekanntmachungen in Flurneuordnungen und
Dorferneuerungen“ eingesehen werden.
(https://www.ale-oberfranken.bayern.de/137278/index.php)

Bamberg, 16.06.2025
gez. Lothar Winkler, Amtsleiter

SPRECHSTUNDEN DES BÜRGERMEISTERS

Die Sprechstunden des Bürgermeisters finden im Rathaus
Unterleinleiter

jeden Dienstag von 18 – 20 Uhr und
jeden Freitag von    17 – 18 Uhr statt.

SITZUNGSDIENST

Die nächste Gemeinderatssitzung in Unterleinleiter findet statt
am:

• Donnerstag, 11.09.2025, 19:30 Uhr im Rathaus Unterleinleiter

Wir bitten, Baupläne mindestens 3 Wochen vor einer Gemein-

deratssitzung im Landratsamt Forchheim (Dienststelle Eber-
mannstadt) einzureichen, da nur so eine rechtzeitige Be-
handlung gewährleistet werden kann.

Informationen zum Beginn und zur Tagesordnung finden Sie
auf www.unterleinleiter.de

AN ALLE SENIORINNEN UND SENIOREN VON
UNTERLEINLEITER UND DÜRRBRUNN

Die Seniorinnen und Senioren in Unterleinleiter und Dürrbrunn
treffen sich vierzehntägig zum Seniorennachmittag im
Bahnhofshäuschen Unterleinleiter am 12.08. und 26.08.
2025 um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen und anschließendem
Spielenachmittag.

Alle Seniorinnen und Senioren sind recht herzlich eingeladen,
daran teilzunehmen. Es werden immer wieder neue Mitspieler
bzw. Gesprächspartner gesucht.

Ihre Ingeborg Krämer (Seniorenbeauftragte)

BESCHLÜSSE DER 59. SITZUNG DES GEMEINDERATES
UNTERLEINLEITER VOM 10.07.2025

Bauantrag, Fl. Nr. 1938 Gem. Unterleinleiter,
Errichtung eines Gartenhauses

Beschluss: Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Bauantrag
„Errichtung eines Gartenhauses“ auf dem Grundstück Fl. Nr.
1938 der Gemarkung Unterleinleiter und erteilt sein gemeind-
liches Einvernehmen gem. § 36 BauGB.

Stellungnahme im Zuge des Genehmigungsverfahren nach
§ 4 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb von 3 Wind-
energieanlagen - Markt Eggolsheim

Beschluss: Der Gemeinderat der Gemeinde Unterleinleiter
nimmt den Antrag nach § 4 BImSchG zur Errichtung und zum
Betrieb von 3 Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-175
EP5 E2/7 MW auf dem Gebiet Lange Meile Süd des Marktes
Eggolsheim zur Kenntnis. Es wird darauf hingewiesen, dass
sich alle drei Windenergieanlagen außerhalb des entsprechen-
den Vorranggebietes befinden.

Kindergarten St. Josef: Antrag des Trägers auf Übernahme
der Personalkosten für eine Zusatzkraft - Ergänzung der
Betriebsträgervereinbarung vom 17.02.2020

Beschluss: Der Gemeinderat der Gemeinde Unterleinleiter
beschließt – in Ergänzung zur bestehenden Trägervereinbarung
vom 17.02.2020 und auf Grundlage des Antrages vom
12.06.2025 – die Personalkosten für eine zusätzliche
Integrationskraft im Kinderhaus „St. Josef“ – vorbehaltlich der
Förderung durch den Freistaat Bayern – zu übernehmen.  Die
Verwaltung wird beauftragt, die Voraussetzungen für die Ge-
währung des Gewichtungsfaktors 4,5 + x (Fachkräftegebot,
Verhältnis Kinder-Zusatzkraft, durchschnittliche Buchungs-
zeiten, etc.) mit dem Träger, der Katholischen Kirchenstiftung
„St. Peter und Paul“, abzustimmen und als Bestandteil der
Trägervereinbarung zu dokumentieren.

Kommunale Wärmeplanung: Konvoibildung mit Stadt
Ebermannstadt und Marktgemeinde Wiesenttal

Beschluss: Der Gemeinderat Unterleinleiter beschließt ge-
meinsam mit den benachbarten Kommunen Stadt Ebermann-
stadt und dem Markt Wiesenttal einen Konvoi gemäß § 4 Abs. 3
Satz 2 WPG (Gesetz für die Wärmeplanung und zur
Dekarbonisierung der Wärmenetze) bzw. § 8 Abs. 1 Satz 2 AVEn
(Bayerische Verordnung zur Ausführung energie-
wirtschaftlicher Vorschriften) zu bilden.
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Die Verwaltung wird beauftragt, eine entsprechende
Kooperationsvereinbarung mit den beteiligten Kommunen zu
erarbeiten und dem Gemeinderat zur finalen Zustimmung vor-
zulegen.

Mehrzweckhalle Unterleinleiter als Versammlungsstätte
gem. Versammlungsstättenverordnung (VStättV) - weite-
re Vorgehensweise

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, die für die einmalige
Veranstaltung (100-jährigs Jubiläum der Blaskapelle Unterlein-
leiter-Dürrbrunn) erforderlichen baulichen Maßnahmen (1. +
2.) durchzuführen. Die Arbeiten könnten vom Bauhof Unter-
leinleiter ausgeführt werden.

Anschaffung von drei Defibrillatoren – Vergabe

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die Anschaffung von
drei Defibrillatoren an die Firma GS Elektromedizinische Gerä-
te G. Stemple GmbH aus Kaufering auf Grundlage des Ange-
botes Nr. AN25-500290 vom 24.02.2025 zu einem Gesamt-
preis von 6.604,50 € (brutto) zu vergeben. Des Weiteren sind
drei zugehörige Wandkästen zu einem Gesamtpreis von
1.760,01 € anzuschaffen.

SENIORENNACHMITTAG
DER GEMEINDE UNTERLEINLEITER  AM 22.06.2025

Ein geselliger Tag für die Senioren

Am Sonntag, den 22. Juni 2025, fand im alten Schützenhaus
der Gemeinde Unterleinleiter der zweite Seniorennachmittag
dieser Legislaturperiode statt. Ab 15:00 Uhr versammelten sich
zahlreiche Senioren, um einen unterhaltsamen und geselligen
Nachmittag zu verbringen.

Die Veranstaltung wurde durch die Anwesenheit von Pfarrer
Florian Stark, Pater Joseph und Pfarrer Herbert bereichert, die
sich Zeit nahmen, um mit den älteren Bürgerinnen und Bür-
gern ins Gespräch zu kommen. Musikalisch umrahmt wurde
der Nachmittag von der Blaskapelle Unterleinleiter Dürrbrunn,
die mit schwungvollen Melodien für gute Stimmung sorgte.

Ein Highlight des Nachmittags war der humorvolle Sketch, den
Margit Längenfelder und Lorenz Eberlein darboten. Ihre witzi-
gen Darbietungen sorgten für zahlreiche Lacher und gute Lau-
ne im Publikum. Zudem ließ es sich Thomas Preller nicht neh-
men, einige amüsante Geschichten zum Besten zu geben, die
die Anwesenden fesselten und zum Schmunzeln brachten.

Die kulinarische Versorgung war ebenfalls hervorragend: Die
meisten Kuchen und Torten wurden vom Gemeinderat gespen-
det. Dieser übernahm zudem die Bedienung der süßen Lecke-
reien und sorgte dafür, dass es den Gästen an nichts fehlte.

Gegen Abend wartete dann ein besonderes Highlight auf die
Senioren: Ein Grillfest mit Bratwürsten, Steaks und Bauch, das
vom Catering-Team um Alexander Schatz organisiert wurde.
Bei herrlichem Wetter und in geselliger Runde fanden die Seni-
oren reichlich Gelegenheit zum Austausch und zum geselligen
Beisammensein.

„Es war ein sehr kurzweiliger und interessanter Nachmittag,
der allen viel Freude bereitet hat“, resümierte Bürgermeister
Alwin Gebhardt. Ein besonderer Dank gilt dem Team der Flying
Arrows, das maßgeblich zum Gelingen des Seniorennach-
mittages beigetragen hat. Die Senioren der Gemeinde Unter-
leinleiter freuen sich bereits auf die nächste Zusammenkunft,
die hoffentlich ebenso gelungen sein wird.

GEBURTSTAGSWÜNSCHE AN HEINZ NÜTZEL

Am 19. Juni feierte

Heinz Nützel

seinen 70. Geburtstag.

Zu Gast waren neben der Familie,
Klemens Bauernschmitt vom VdK
sowie Bekannten auch Bürger-
meister Alwin Gebhardt, welcher
im Namen der Gemeinde sowie
des gesamten Gemeinderates
herzlich gratulierte und ein Ge-
schenk übergab.

TERMINE DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, ENERGIE
UND KLIMA DES LANDKREISES FORCHHEIM

Beratungen zur Existenzgründung, -sicherung und -nachfolge

Termin: Dienstag, 12. August 2025, ab 09:00 Uhr bis
15:15 Uhr

Ort: Landratsamt Dienststelle Ebermannstadt,
Oberes Tor 1, 91320 Ebermannstadt

Die Einzelberatungen (je 45 Minuten) sind kostenfrei. Vorheri-
ge Anmeldung erforderlich bei der Wirtschaftsförderung un-
ter Tel. 09191/86-1021 oder E-Mail an wifoe@lra-fo.de.

WALDBESITZERVEREINIGUNG FRÄNKISCHE SCHWEIZ E. V.

Kontakt und Info: 09194 33463-70
Webseite: www.wbvfs.de

• 10.-11.10.2025 - Motorsägen Grundkurs Modul A (ausge-
bucht)

• 15.10.2025 - TÜV Seilwinde / Rückewagen

• 16.10.2025 - Seilwindenlehrgang mit der SVLFG => kostenfrei

• 18.10.2025 - Großer Waldtag auf der Burg Feuerstein – Vom
Wipfel bis zum Werk – natürlich durchdacht!

• 20.-22.11.2025 - Motorsägenkurs Fortgeschritten Modul B

• 05.-06.12.2025 - Motorsägen Grundkurs Modul A

Anmeldungen können auf unserer Homepage vorgenommen
werden: https://www.wbvfs.de/index.php/aktuelles-kurse/
kurse-veranstaltungen
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EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHENGEMEINDE

Kontakt und Info: Peter Herbert, 09194 328
E-Mail: pfarramt.unterleinleiter@elkb.de

Kirchweihauftakt 2025

Herzliche Einladung zum Auftaktkonzert der evangelischen
Kirchweih in Unterleinleiter am 30.08. um 17 Uhr in der Kirche
St. Bartholomäus Unterleinleiter. Tenor Paul Stefan Onaga und
Organist Bernhard Stadter bieten ein abwechslungsreiches
Programm von Bach, Haydn, Händel und weiteren bekannten
Komponisten. Nach dem Konzert Kirchweihauftakt mit geräu-
cherten Forellen und Köstlichkeiten vom Grill. Der Eintritt ist
frei. Spenden gehen an die Stiftung Corpus Christi der Kir-
chengemeinde Unterleinleiter.

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE
ST. PETER UND PAUL UNTERLEINLEITER

Kontakt und Info: 09194 385
E-Mail: ssb.fraenkische-schweiz@erzbistum-bamberg.de,
Betreff: Unterleinleiter
Webseite: www.peter-und-paul-unterleinleiter.de

Gottesdienste vom 01.08.2025 bis 30.09.2025:

Unterleinleiter Pfarrkirche: Sa., 02.08.2025: 18:00 Uhr EF;
So., 10.08.2025: 10:00 Uhr WGF; Fr., 15.08.2025: 10:00 Uhr EF
m. Kräutersegnung; So., 17.08.2025: 10:00 Uhr EF; Sa.,
23.08.2025: 18:00 Uhr VAM; Sa., 30.08.2025: 18:00 Uhr VAM;
Sa., 06.09.2025: 18:00 Uhr EF; So., 14.09.2025: 10:00 Uhr WGF;
Do., 18.09.2025: 18:30 Uhr EF; So., 21.09.2025: 10:00 Uhr EF;
Sa., 27.09.2025: 18:00 Uhr VAM. Dürrbrunn Marienkapelle:
Do., 11.09.2025: 18:30 Uhr EF; Do., 25.09.2025: 18:30 Uhr EF.
Streitberg Hauskapelle Seniorenheim: Mi., 13.08.2025: 10:00
Uhr EF; Mi., 27.08.2025: 10:00 Uhr WGF; Mi., 10.09.2025: 10:00
Uhr EF; Mi., 24.09.2025: 10:00 Uhr WGF. Unterleinleiter
Sonnenhaus: Fr., 01.08.2025: 16:30 Uhr WGF.

EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHENGEMEINDE
EMMAUSKIRCHE EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: Stefan u. Claudia Berner, 09194 310
E-Mail: pfarramt.ebermannstadt@elkb.de
Webseite: www.ebermannstadt-evangelisch.de

Gottesdienste im August:

Sonntag, 3. August 2025: 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl; Sonntag, 10. August 2025: 10.00 Uhr Gottesdienst; Sonn-
tag, 17. August 2025: 10.00 Uhr Gottesdienst; Sonntag, 24.
August 2025: 10.00 Uhr Gottesdienst; Sonntag, 31. August
2025: 10.00 Uhr Gottesdienst.

EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHE
GEMEINDE EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: E-Mail: info@efg-ebermannstadt.de
Webseite: www.efg-ebermannstadt.de

Jeden Dienstag, um 19:00 Uhr Bibelabend.

Royal Ranger: Stammtreffen:  In den Sommerferien sind keine
Stammtreffen geplant. Weitere Informationen: 09194 5437 oder
Kontakt über EFG-Homepage.

Gottesdienst:

Sonntag, der 03.08. um 10:00 Uhr Familiengottesdienst auf
der Ranger Wiese. Sonntag, der 10.08. ab 10:00 Uhr Gemeinde-
ausflug in den Wildpark Hundshaupten. Sonntag, der 17.08.
um 09:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Sonntag, der 24.08.
um 09:30 Uhr Gottesdienst. Sonntag 31.08. kein Gottesdienst,
Sommerpause.

Weitere Informationen sind auf der Homepage zu erfahren.

KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE
ST. NIKOLAUS EBERMANNSTADT UND
KURATIE ST. JAKOBUS DER ÄLTERE NIEDERMIRSBERG

Kontakt und Info: 09194 385
E-Mail: ssb.fraenkische-schweiz@erzbistum-bamberg.de
Webseiten: www.st-nikolaus-ebermannstadt.de
Und: www.st-jakobus-niedermirsberg.de
Und: www.ssb-fraenkische-schweiz.de

Gottesdienste vom 01.08.2025 bis 31.08.2025:

Fr., 01.08.2025: 18.00 Uhr RK Rüss. So., 03.08.2025: 08.30 Uhr
Fest-GD zur Kirchweih in Neuses Poxstall am Feuerwehrhaus;
09.00 Uhr EF Feuerstein; 10.00 Uhr EF, 11.30 Uhr Taufe PK;
10.00 Uhr WGF Rüss.; 10.00 Uhr WGF Wohlm.  Mi., 06.08.2025:
15.30 Uhr EF Krh. Fr., 08.08.2025: 18.00 Uhr RK Rüss. So.
10.08.2025: 08.30 Uhr WGF Niederm.; 09.00 Uhr WGF, gestal-
tet m. d. Teilnehmern der Sommerferienkurse Feuerstein;
10.00 Uhr EF PK. Do., 14.08.2025: 16.00 Uhr WGF im Senioren-
zentrum Diakonie Ebs. Fr., 15.08.2025 (Mariä Himmelfahrt):
08.30 Uhr EF mit Kräutersegnung Niederm.; 10.00 Uhr EF mit
Kräutersegnung MK; 10.00 Uhr EF mit Kräutersegnung Wohlm.
So., 17.08.2025: 08.30 Uhr EF Niederm.; 09.00 Uhr EF Feuer-
stein; 10.00 Uhr EF PK; 18.30 Uhr WGF zum Thema: „Gott in die
offenen Arme laufen“. Mi., 20.08.2025: 15.30 Uhr EF Krh.. Fr.,
22.08.2025: 18.00 Uhr RK Rüss. Sa., 23.08.2025: 18.00 Uhr VAM
PK. So., 24.08.2025: 10.00 Uhr Kirchenzug zum Festzelt, anschl.
EF Rüss. Fr., 29.08.2025:  18.00 RK Rüss. So., 31.08.2025: 08.30
Uhr EF Niederm.; 10.00 Uhr EF PK.

Evtl. Änderungen sowie weitere Gottesdienste und Informati-
onen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Gottesdienstordnung!

Über einen Besuch in unserer neuen Webseiten würden wir
uns sehr freuen!

Altötting: Herzliche Einladung ergeht zur Buswallfahrt nach
Altötting, am Samstag, 27.09.2025. Hier ein kleiner Einblick in
den Verlauf des Tages: Der Bus startet um ca. 9.00 Uhr Richtung
Altötting. Kurz vor dem Ziel wollen wir um 13.00 Uhr in der
Brauereigaststätte Bräu im Moos in Tüßling (Oberbayern) ge-
meinsam zu Mittag essen. Wir feiern um 16.00 Uhr eine An-
dacht in der Bruder Konrad Kirche in Altötting. Nach dem Höhe-
punkt des Tages, der Pilgermesse um 19.00 Uhr in der Basilika
St. Anna mit anschl. Lichterprozession, beenden wir unsere ge-
meinsame Wallfahrt.  Bitte melden Sie sich in unserem Kath.
Verwaltungszentrum Ebermannstadt, Tel.: 09194 385 oder bei
Frau Dachwald in Rüssenbach, Tel.: 09194 796829 an. Danke!

Abfahrtszeiten: 08.45 Uhr Pretzfeld; 08.50 Uhr Ebermann-
stadt (Bushaltestelle bei der Kirche); 08.55 Uhr Rüssenbach;
09.00 Uhr Niedermirsberg; 09.05 Uhr Neuses.

Das Begegnungscafé macht keine Sommerpause: Herzliche
Einladung an Jung und Alt, Klein und Groß zum Begegnungscafé im
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Kath. Pfarrzentrum Ebermannstadt am Donnerstag, 14.08. und
18.09.2025 von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Nehmen Sie sich Zeit
für ein nettes Gespräch, eine kleine Bastelei und einen lecke-
ren Kuchen mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Falls Sie unser
Angebot unterstützen möchten, sei es mit einer Kuchenspende,
beim Kaffeekochen oder beim Basteltisch, nehmen Sie einfach
Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie!

Silke Hümmer, Seelsorgebereich und Caritas (Tel: 0173
4068796), sowie Kathrin Heck, Integrationslotsin für den Land-
kreis Forchheim (Tel: 09191 3519293).

Hauskommunion: Im Sommer kann wieder eine Haus-
kommunion erfolgen, für unsere Mitmenschen, die nicht mehr
an der Messe teilnehmen können. Bitte melden Sie sich hierzu
bis 08.08.2025 im Pfarrbüro telefonisch an: Tel. 09194 385.

Ökumenische Wallfahrt der Pfarreien
Ebermannstadt, Pretzfeld, Wannbach und Hetzelsdorf
von Pretzfeld nach Hetzeldorf

Als Geschwister im Glauben sind wir ökumenisch unterwegs
am Sonntag, 28.09.2025. Wir starten um 8.30 Uhr in der kath.
Kirche St. Kilian Pretzfeld und gehen gemeinsam nach
Hetzelsdorf. Wer nicht mitlaufen kann, ist herzlich eingeladen
zur abschließenden Andacht um ca. 11.00 Uhr in der evang.
Kirche Hetzelsdorf. Genaueres wird rechtzeitig auf Plakaten
bekannt gegeben.

Pfarrbüros:
Öffnungszeiten während der Sommerferien

Pretzfeld – 04.08. bis 22.08.2025: Jeweils Mittwoch, 06.08.,
13.08. und 20.08.2025 geschlossen. Bitte wenden Sie sich an
das Pfarrbüro in Ebermannstadt.

Ebermannstadt – 25.08. bis 05.09.2025 und 22.09. bis
03.10.2025: Montag – Donnerstag: 08.30 bis 12.00 Uhr. Don-
nerstag zusätzlich: 15.00 bis 18.00 Uhr. Freitag: 09.30 bis 12.00
Uhr.

Vorstellung Buchhaltungskraft Sabine Fischer

Liebe Kirchengemeinden, mein Name ist Sabine Fischer. Seit
dem 1. Juli 2025 bin ich in der Gesamtkirchengemeinde Fränki-
sche Schweiz als Buchhaltungskraft tätig. Ich bin verheiratet
und lebe mit meinem Mann in Leutenbach. Mit großer Vorfreu-
de gehe ich die vielfältigen Herausforderungen dieser Position
an und freue mich auf zahlreiche persönliche Begegnungen
mit Ihnen. Mit Engagement unterstütze ich alle Beteiligten bei
den buchhalterischen Aufgaben und übernehme die finanziel-
le Abwicklung sowie Verwaltung Ihrer Kirchengemeinden. Ich
blicke erwartungsvoll auf die Treffen in den kommenden Wo-
chen und Monaten.

Mit herzlichen Grüßen und Gottes Segen - Ihre Sabine Fischer

Abschiedsworte Kaplan Daniel Bara
„Vergelt´s Gott - Auf Wiedersehen“!

Liebe Gemeinde! Drei Jahre sind schnell vergangen! Rein theo-
retisch hätte ich hier noch länger bleiben können. Aber wie ein
Sprichwort lautet: „Der Mensch denkt, Gott lenkt!“. Seit 2022
bin ich als Seelsorge-Mithilfe und als Kaplan im Seelsorge-
bereich Fränkische Schweiz eingesetzt. Ich bin hier vielen lie-
bevollen Menschen begegnet und durfte Sie kennenlernen. Es
war eine schöne Zeit, in der ich gerne mit Ihnen Gottesdienste
gefeiert und seelsorgerische Dienste geleistet habe. Nun ist
die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Ich danke allen für
die gemeinsamen Erfahrungen und die gemeinsame Zeit. An
erster Stelle danke ich Gott für seine Begleitung. Er hat mich
stets erfüllt und war an meiner Seite. Ich danke Ihm für all das
Gute, das ich hier bei Ihnen erleben konnte.

Ganz herzlich bedanke ich mich bei Herrn Pfarrer Florian Stark,
der sich von Anfang an um mich gekümmert hat. Er hat mich in
die verschiedenen Einrichtungen und Bereiche der Pfarrei ein-
geführt, damit ich alles kennenlernen konnte. Obwohl er immer
viel zu tun hatte, hat er meine Fragen stets beantwortet und
seine Hilfe angeboten. Ich danke ihm für das Zusammenwirken,
seine wertvolle Unterstützung und für die gute Atmosphäre. Er
ist für mich ein verständnisvoller Mitmensch und ein guter Mit-
bruder. Herzlichen Dank an alle pastoralen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, für die Zusammenarbeit und die Rücksichtnah-
me, die ich im Team erfahren konnte. Vielen lieben Dank an die
Sekretariate für ihre Hilfsbereitschaft und freundliche Unter-
stützung! Ich möchte auch ganz herzlich den Pfarrgemeinderäten
aller Pfarreien für ihre Unterstützung und Hilfe danken. Ein gro-
ßer Dank gilt den Mesnerinnen und Mesnern, Lektorinnen und
Lektoren, den Organisten, und allen Ministrantinnen und Minis-
tranten für ihre Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit.

Ab September werde ich nun eine Stelle als Kaplan im katholi-
schen Seelsorgebereich Ansbach Stadt und Land antreten. In
Gedanken und Gebeten werde ich mit Ihnen verbunden blei-
ben. Und Ansbach wartet auf Sie! Ich lade Sie herzlich ein, mich
zu besuchen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage „Vergelt’s Gott“ und
„Auf Wiedersehen“. Euer Kaplan - P. Daniel Bara Msfs

Vorstellung Kaplan Jijo Joseph

Mein Name ist Jijo Joseph. Ich komme aus dem südindischen
Bundesstaat Kerala und wurde im Jahr 2018 zum Priester ge-
weiht. Seit dem 14. Dezember 2022 bin ich in der Erzdiözese
Bamberg tätig, zunächst in Neustadt an der Aisch. Seit dem 1.
September 2024 bin ich als Kaplan im Dienst und freue mich
sehr, ab September 2025 in der Seelsorgeeinheit Fränkische
Schweiz mitwirken zu dürfen. Neben meiner pastoralen Arbeit
vor Ort nehme ich auch regelmäßig an den Ausbildungstreffen
für Kapläne im Bistumshaus in Bamberg teil. Ich freue mich
darauf, Sie in den Gottesdiensten und im Gemeindeleben per-
sönlich kennenzulernen – und auf viele gute Begegnungen auf
unserem gemeinsamen Weg.

Liebe Grüße - Jijo Joseph

Kirchweih Neuses-Poxstall: Am Sonntag, 03.08.2025 findet
um 08.30 Uhr der feierliche Kirchweih Gottesdienst am
Feuerwehrhaus in Neuses statt. Anschließend sind alle zum
Frühschoppen und Mittagstisch eingeladen. Die FFW Neuses-
Poxstall freut sich auf euer Kommen!

Kräutersegnung: Wurzbüschel oder auch Kräuterbüschel, in der
Zeit um Maria Himmelfahrt zu binden, ist ein uralter Brauch. Da
viele Menschen die benötigten Kräuter nicht mehr kennen oder
finden, bieten wir auch heuer wieder Wurzbüschel an. Die Kräu-
ter werden am Freitag, 15.08.2025 während des Gottesdiens-
tes gesegnet und können nach dem Gottesdienst mit nach
Hause genommen werden. Über eine Spende freuen wir uns.

Hl. Jahr 2025 – Pilgern im Zeichen der Hoffnung: Im Hl. Jahr
sind wir zum Pilgern eingeladen. Deshalb pilgern wir am Sonn-
tag, 21.09.2025 um 14.00 Uhr mit den Gläubigen aus Nieder-
mirsberg und Neuses-Poxstall zur Rüssenbacher Grotte, um dort
zusammen mit den Rüssenbachern nach einer kurzen Andacht
den Nachmittag mit Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen.

KATH. KIRCHENGEMEINDE ST. STEFAN MOGGAST

Kontakt und Info 09194 385
E-Mail: ssb.fraenkische-schweiz@erzbistum-bamberg.de,
Betreff: Moggast
Webseite: www.st-stefan-moggast.de
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Gottesdienste vom 01.08.2025 bis 30.09.2025:

Moggast Pfarrkirche: So., 10.08.2025: 08:30 Uhr EF; So.,
17.08.2025: 08:30 Uhr WGF; So., 24.08.2025: 08:30 Uhr EF; Sa.,
30.08.2025: 18:00 Uhr EF; So., 14.09.2025: 08:30 Uhr EF; So.,
21.09.2025: 08:30 Uhr WGF; So., 28.09.2025: 08:30 Uhr EF.
Morschreuth Marienkapelle: Sa., 02.08.2025: 18:00 Uhr VAM;
Do., 14.08.2025: 18:30 Uhr VAM; Mo., 01.09.2025: 18:30 Uhr
EF; Sa., 06.09.2025: 18:00 Uhr VAM. Buckenreuth Kapelle:
Mi., 03.09.2025: 18:30 Uhr EF. Morschreuth Gasthaus Roppelt:
Mi., 10.09.2025: 14:30 Uhr Seniorentreff Morschreuth.

Büro für Jugendarbeit - Kirchenplatz 4, Ebermannstadt

Kontakt und Info: 09194 9799427
E-Mail: jugendpflege@ebermannstadt.de
Soziale Medien: Instagram: buero_fuer_jugendarbeit_ebs

Jugendpflegerinnen:
Katharina Kurth-Lipfert, 0151 18 02 54 22
Corinna Drummer, 0151 72 51 40 05

Anmeldung Ferien- und Freizeitaktivitäten:
www.ebermannstadt.ferienprogramm-online.de

Sommerferienprogramm 2025

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern, es gibt noch freie
Plätze für unser Ferienprogramm! Anmeldung unter
www.unser-ferienprogramm.de/ebermannstadt.

KINDERTAGESSTÄTTE ST. NIKOLAUS

Kirchenweg 9, 91320 Ebermannstadt
Kontakt und Info: Katrin Bogner, 09194 1059
E-Mail: st-nikolaus.ebermannstadt@kita.erzbistum-bamberg.de
Webseite: www.kita.ebermannstadt.de

„Man ist nie zu klein, um großartig zu sein.“

Großartig ist jedes einzelne unserer Kindergarten-Kinder! Unse-
re Wurzelkinder blühen auf zu Löwenzähnen. Unsere Löwenzahn-
kinder entwickeln sich zu Pusteblumen. Und unsere Pusteblumen-
kinder dürfen sich einen neuen Platz in der Schule suchen und
dort Wurzeln schlagen. Die schöne gemeinsame Zeit möchten
wir in Erinnerung behalten und dafür DANKE sagen! Natürlich
haben wir auch großartige „Große“, bei denen wir uns bedanken
möchten - bei unseren Kita-Familien, bei unserem Elternbeirat,
bei unserem Kita-Beauftragten Herrn Georg Dumpert, bei Herrn
Richard Trautner und beim Pastoralreferenten Andreas
Löbenfelder. Sie alle stehen uns mit Rat und Tat zur Seite, haben
immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen und unterstützen uns
nach Kräften.  Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ geht an den Ebs’er
Pfarrgemeinderat für die großartige Spende.

Wir wünschen ALLEN eine schöne Sommer- bzw. Ferienzeit,
unseren ABC-Schützen einen erfolgreichen Start ins Schulleben
und unseren Neuankömmlingen eine nicht mehr allzu lange

„Wartezeit“ auf ihren ersten Kita-Tag. Und für’s neue Kita-Jahr wün-
schen wir uns, dass wir weiterhin gemeinsam gut „gedeihen“.

Das Team der Kath. Kindertagesstätte St. Nikolaus

JUGENDHAUS BURG FEUERSTEIN

Burg Feuerstein 2, 91320 Ebermannstadt,
Kontakt und Info: 09194 7674 0
E-Mail: anmeldung@burg-feuerstein.de
Webseite: www.burg-feuerstein.de
Soziale Medien: www.facebook.com/JBFeuerstein

Freitag. 19.09.2025 bis Sonntag, 21.09.2025: Auf dem Weg ins
neue Jahr. Ein Planungswochenende für ehrenamtliche
Mitarbeiter:innen im Jugendhaus Burg Feuerstein. Weitere Infos
und Anmeldung bis Freitag, 12.09.2025 über die Website der Burg.

Samstag, 27.09.2025: Ins Gelbe. Eine Tagesfortbildung von
9:30 bis 17:00 Uhr für Ehrenamtliche und Multiplikator:innen in
der Jugendarbeit ab 18 Jahren. Weitere Infos und Anmeldung
bis Freitag, 19.09.2025 über die Website der Burg.

Sonntag, 28.09.2025: Niedrigseilgarten als Methode in der
Kursarbeit mit Kindern/Jugendliche. Eine Tagesfortbildung
von 9:30 bis 17:00 Uhr für Ehrenamtliche und Multiplikator:innen
in der Jugendarbeit ab 18 Jahren. Weitere Infos und Anmel-
dung bis Freitag, 19.09.2025 über die Website der Burg.

Sonntag, 29.09.2025 bis Sonntag. 05.10.2025: Wir wollen
hoch hinaus. Hochseilgartentrainer:innenausbildung für den
Hochseilgarten des Jugendhauses Burg Feuerstein, für junge
Erwachsene ab 18 Jahren. Weitere Infos und Anmeldung bis
Sonntag, 14.09.2025 über die Website der Burg.

KREISJUGENDRING FORCHHEIM

Äuß. Nürnberger Str. 1, 91301 Forchheim
Kontakt und Info: 09191 7388-0
E-Mail: info@kjr-forchheim.de
Webseite: www.kjr-forchheim.de

Ferienpass 2025: Ab sofort ist der Ferienpass 2025 in allen
Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis Forchheim, in
vielen Schulen und Kindergärten und natürlich in der Geschäfts-
stelle des Kreisjugendringes Forchheim sowie über die
Homepage des Kreisjugendrings Forchheim erhältlich. Zum
Preis von 3,00 € ist der Ferienpass von 01.07.2025 bis
30.09.2025 gültig.

Öffentliche Vorstellungen vom inklusiven Zirkus Schnauz
in Dobenreuth am 08./09.08.2025: Anlässlich der inklusiven
Zirkusfreizeit „Zirkus Schnauz“ finden am Freitag, den
08.08.2025 um 19:00 Uhr sowie am Samstag, den 09.08.2025
um 14:00 Uhr wieder die öffentlichen Vorstellungen der teil-
nehmenden Kinder und Jugendlichen im großen Zirkuszelt statt.
Für die Vorstellungen werden Eintrittskarten benötigt. Weitere
Informationen zu den Vorstellungen und dem Erwerb der Ein-
trittskarten sind kurz vorher der Tagespresse sowie auf unse-
rer Homepage unter www.kjr-forchheim.de zu finden.

Familienfahrt in den Leipziger Zoo am 13.08.2025 – Rest-
plätze sichern: Gemeinsam mit euren Geschwistern, Eltern
und Großeltern könnt ihr einen aufregenden Tag im Leipziger
Zoo erleben. Der Kreisjugendring übernimmt keine Aufsichts-
pflicht für die Kinder, weshalb sie nur in Begleitung eines zu-
ständigen Erwachsenen mitfahren können. Die Familienfahrt
findet am 13.08.2025 statt. Abfahrt mit dem Bus ist in
Forchheim. Die Teilnahmegebühr beträgt 30,00 € pro Person
inkl. Busfahrt und Eintritt. Die Anmeldung ist noch bis 13.07.2025
unter www.kjr-forchheim.de möglich.
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Sommerferienprogramm des Kreisjugendring Forchheim
vom 25.08-29.08.2025: „Woche der Demokratie“

„Komm mit auf Zeitreise“ am 25.08.2025: Ausflug ins Muse-
um „Fränkische Schweiz“ in Tüchersfeld. Führung zum Thema
„Die Entwicklung von Staat und Demokratie“, anschließend
bleibt Zeit, die weiteren Ausstellungen des Museums zu erkun-
den. Nach einem gemeinsamen Mittagessen folgt ein Besuch
der Teufelshöhle in Pottenstein.

„Mit Graffiti Demokratie gestalten I“ am 26.08.2025: Für
Mädchen: Gestaltung großformatiger Graffiti-Kunstwerke un-
ter Anleitung eines professionellen Künstlers zu den Themen
Vielfalt, Freiheit und Demokratie. Der KJR wird anschließend an
das Sommerferienprogramm eine Ausstellung mit den entstan-
denen Werken organisieren. Für Jungen: Anfertigen von Schab-
lonen und Gestaltung kleiner Leinwände – ähnlich der erfolg-
reichen Kreativ-Graffiti-Werkstatt, die der KJR im Laufe der letz-
ten Jahre mehrmals erfolgreich angeboten hat.

„Mit Graffiti Demokratie gestalten II“ am 27.08.2025: Für
Jungen: Gestaltung großformatiger Graffiti-Kunstwerke unter
Anleitung eines professionellen Künstlers zu den Themen Viel-
falt, Freiheit und Demokratie. Der KJR wird anschließend an das
Sommerferienprogramm eine Ausstellung mit den entstande-
nen Werken organisieren. Für Mädchen: Anfertigen von Schab-
lonen und Gestaltung kleiner Leinwände – ähnlich der Kreativ-
Graffiti-Werkstatt.

„Forchheim entdecken!“ am 28.08.2025: Stadtrallye unter dem
Motto „Forchheim entdecken“. In Kleingruppen erkunden die Teil-
nehmenden Forchheims Innenstadt und erfahren allerlei Interes-
santes aus Forchheims vielfältiger Vergangenheit. Die Rallye ist
als „Chaosspiel“ aufgebaut: Jedes Ziel führt zu einer Aufgabe.

„Demokratie im Sport erleben“ am 29.08.2025: Heute dreht
sich alles um das Thema Vielfalt und Toleranz im Sport. Wir
laden die Teilnehmenden ein, egal ob sportlich oder nicht, mit
uns einen schönen Tag auf der Sportinsel zu erleben. Der Fo-
kus liegt auf Fairness, Teamgeist, Engagement und positivem
Miteinander. Ein gelungenes Spiel lebt von gemeinsamen Re-
geln – ähnlich wie unsere Demokratie! Die Tagesaktionen fin-
den von 08:00 – 16:00 Uhr statt. Es muss sich jeweils einzeln
angemeldet werden. Teilweise finden die Angebote nach Ge-
schlecht getrennt statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 15,00 €
inkl. Vollverpflegung und Materialien. Anmeldeschluss ist der
10.08.2025. Weitere Informationen und Anmeldung über unse-
re Homepage www.kjr-forchheim.de.

Nähere Info, Kosten und Anmeldung unter:
www.kjr-forchheim.de/programm/veranstaltungen.php

VDK-ORTSVERBAND UNTERLEINLEITER UND DÜRRBRUNN

Kontakt und Info:  Klemens Bauernschmitt, 09198 1018
E-Mail: bauernschmittklemens@gmail.com

Fahrt zu den Luisenfestspielen am 9.8.2025: Abfahrt in
Unterleinleiter beim Friedhof um 12.45 Uhr. Es wird „Die drei
Musketiere“ aufgeführt. Anschließend Abendessen mit Musik
in Nagel am See. Näheres wird noch bekannt gegeben. Anmel-
dung bei Klemens Bauernschmitt.

EBSER SENIORENVERTRETUNG 55+

Kontakt: 09194/4346 – Breitenbach-Apotheke
Vorstand: Wolfgang Mehrer
Tel.: 0174 811 2073
E-Mail: seniorenvertrertung@ebermannstadt.de
Webseite: https://www.ebermannstadt.de/bildung-kultur/senioren

Bewegungstraining: Das Bewegungstraining macht im Au-
gust Pause. Wir sehen uns wieder im September – den genauen
Termin erfahren Sie aus dem Mitteilungsblatt/September und
aus den reg. Zeitungen NN und FT.

Boule spielen: jeden Mittwoch ab 15 Uhr im Wiesent-Garten.
Falls das im Wiesent-Garten nicht mehr stattfinden sollte, bitte
ich um Rückmeldung.

Demenz-Gesprächsrunde: Wir treffen uns im August am
Mittwoch, 13.08.2025 um 14:30 Uhr im Bellini, Bahnhof-
strasse 14 in Ebermannstadt. Wir treffen uns monatlich in ei-
ner Runde von Betroffenen, die demenzkranke Angehörige
pflegen. Unsere Teilnehmer tauschen sich mit ihren Erfahrun-
gen aus und helfen mit ihren Demenzkranken verständnisvoll
umzugehen. Die fachliche Unterstützung bekommen sie von
Frau Sommer (Leiterin der Amb. Diakonie in Bamberg). Sie
sind herzlich eingeladen – holen Sie sich Rat in allen Fragen zu
dem Thema Pflege. Die Teilnahme ist kostenlos und anonym.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Handy-Beratung – auch für Tablets möglich: Die Handy-
Beratung beginnt wieder mit dem neuen Schuljahr. Die
genauen Termine ab Oktober 2025 erfahren Sie aus dem
Mitteilungsblatt und den reg. Zeitungen NN und FT.

Lesepaten: Auch die Lesepaten haben Schulferien und wer-
den im neuen Schuljahr ab Oktober 2025 fortgesetzt.

Radtouren für Senioren und Genießer: Das Touren-
programm ist nun verfügbar und online auf unserer Homepage
abrufbar. Die Radtouren für Senioren starten zum Großteil
außerhalb von Ebermannstadt, die Anfahrt zum jeweiligen Aus-
gangspunkt erfolgt mit Privat-PKW.

Voraussetzungen für die Teilnahme an den Radtouren:
Wer mitfahren möchte, muss mit Fahrradhelm fahren, ein
verkehrssicheres Fahrrad nutzen und die Verkehrsregeln be-
achten. Die Mitfahrt erfolgt auf eigene Verantwortung. Alle
Punkte für die Teilnahme an unseren Radtouren sind auf ei-
nem Merkblatt zusammengefasst. Dieses Merkblatt kann man
von unserer Homepage herunterladen und ist vor Beginn bei
unseren Tourenführern erhältlich. Da es möglich ist, dass wir
zum Teil die Teilnehmerzahl wegen Reservierungen für die
Einkehr-Lokalitäten begrenzen müssen, ist es sinnvoll sich
vorher beim Tourenleiter anzumelden.

Tourenleiter: Wolfgang Mehrer Mobil: 0174 811 2073 – E-Mail:
seniorenvertrertung@ebermannstadt.de und Rainer Heinz.

Hier die Vorschau auf die Touren im Juli:

Mittwoch: 07.08.25 Senioren-Radtour Hohenpölz - Hecken-
hof, ca. 59km, 410hm. Einkehr1 in der Kathi-Bräu; Einkehr2.
Abfahrt am Marktplatz in Ebs um 10:00 Uhr.

Donnerstag: 21.08.25 Senioren-Radtour am Ludwig-Donau-
Main-Kanal, ca. 64km, 320hm. Einkehr1 Il Pomodore, Feucht;
Einkehr2 Biergarten Schleuse 35; Einkehr3 Bäckerei Nusselt,
Worzeldorf. Abfahrt in Nbg, Parkplatz des ESV Flügelrad (Nbg,
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Finkenbrunn 145) um 10:00 Uhr. Anfahrt zum Parkplatz des
ESV Flügelrad ca. 52km, ca. 55 min.

Eine ausführlichere Beschreibung der Radtouren finden Sie
auf unserer Homepage: https://www.ebermannstadt.de/
bildung-kultur/senioren/ebser-seniorenvertretung-55/

Einsteigen, genießen, erleben…. Ihre Rikscha-Fahrt wartet
– mit der Ebser Seniorenvertretung: Mit unserer Rikscha er-
leben Sie die schönsten Seiten von Ebermannstadt und Umge-
bung – ohne Anstrengung dafür mit ganz viel Freude! In den
Ferien im August und September bieten wir wieder Großel-
tern-Enkel-Rikscha-Fahrten an. Jeweils ab 10:30 und 14:00 Uhr
am: 06.08.2025, 12.08.2025, 20.08.2025, 28.08.2025,
02.09.2025 und 10.09.2025! Bei Regen finden die Fahrten
nicht statt. Ersatz- oder zusätzliche Fahrten bitte indivi-
duell mit Herrn Mehrer abstimmen!

Fahrten mit der Rikscha können kurzfristig gebucht werden.
So buchen Sie Ihre Fahrt:  Wolfgang Mehrer, Mobil: 0174 811
2073; Mail: seniorenvertretung@ebermannstadt.de oder
fragen Sie bei der Tourist-Information am Marktplatz.

Die Rikschafahrten sind kostenfrei! Den Erhalt und den Unter-
halt sowie die Pflege der Rikscha bestreiten wir ausschließlich mit
Spenden. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, können Sie
uns gerne eine Spende zukommen lassen. Sie können dem Fah-
rer Ihre Spende mitgeben oder auch unsere Bankverbindung
nutzen: IBAN: DE95 7635 1040 0000 0323 00 (Sparkasse
Forchheim), Verwendungszweck: „Rikscha für Senioren“.

Samstags- oder Generationen-Frühstück: Unser nächstes
Generationen-Frühstück bei Annette findet wieder am
09.08.2025 ab 9:30 Uhr statt. Eine Anmeldung bitte an Annette
– Tel.: 09194/726766. Wir freuen uns auf nette Gespräche in
alters-unabhängiger Runde.

Neu in der Planung:

Gemeinsam aktiv mit unseren Senioren – Spaziergänge in
unserer Gemeinde.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir möchten Sie herzlich
dazu einladen, gemeinsam mit uns unsere älteren Mitbürger-
innen und Mitbürger zu unterstützen und ihnen schöne Mo-
mente im Freien zu schenken. Unser Anliegen ist es, regelmä-
ßig (z.B. 14-tägig) Spaziergänge mit Senioren zu organisieren,
um ihnen Gesellschaft zu leisten, Bewegung zu fördern und
das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Die Organisation und
Koordination dieser Spaziergänge würden wir gerne überneh-
men. Dabei freuen wir uns über jede Unterstützung, sei es
durch Mitmachen, Ideen oder einfach nur durch das Teilen die-
ser Initiative. Wenn Sie Interesse haben, sich zu beteiligen oder
mehr Informationen wünschen, melden Sie sich bitte bei uns
unter:   Tel.: 0174 811 2073;  E-Mail:  seniorenvertrertung@
ebermannstadt.de

Gemeinsam können wir viel bewirken und unsere Nachbar-
schaft und unser Zusammenleben noch freundlicher und le-
bendiger gestalten! Wir werden hoffentlich alle einmal alt.

Herzliche Grüße Ihre Ebser Seniorenvertretung 55+

FRÄNKISCHE FLIEGERSCHULE FEUERSTEIN

Faszination. Fliegen. Flugplatz. Feuerstein.
Kontakt und Info: 09194 797575
E-Mail: buero@edqe.de
Webseite: www.edqe.de

Sommerzeit. Urlaubszeit. Freizeit. Flugzeit. Feuerstein.

Wetterstation: Am Flugplatz Burg Feuerstein wurde eine neue

Wetterstation installiert. Sie bietet allen Besucherinnen und
Besuchern eine praktische Orientierung zum aktuellen Wetter-
geschehen am Platz. Die Wetterdaten, darunter Windrichtung
und Windstärke sowie Temperatur und Luftdruck werden di-
rekt auf der Seite unserer Webcam (www.edqe.de/webcam)
veröffentlicht und dienen ausschließlich zur allgemeinen Ori-
entierung.

Qualifikationsmeisterschaft Clubklasse 2025: Vom 2.8. -
9.8.2025 finden die Wertungsflüge dieses Wettbewerbs statt.
Eine erfolgreiche Qualifikation bedeutet die Zulassung an den
Deutschen Meisterschaften 2026 für „kleine“ Klassen (Spann-
weite 15 m).

Hinauf auf den Feuerstein: Für alle Fragen und Anliegen rund
um‘s Fliegen stehen Büro und Tower zur Verfügung. Nutze jetzt
die Gelegenheit um unsere wunderbare Heimat aus der Luft zu
erleben. Deshalb machen wir auf unsere „Schnupperrundflüge“
aufmerksam, die täglich stattfinden. Wann machen Sie jeman-
dem mit einem „Rundflug“ ein Geschenk? Ob Sie selbst gerne
Fliegen oder eine liebe Person auf das Fliegen aufmerksam
machen wollen und deshalb einen Geschenkgutschein kaufen
möchten - unser Büro steht Ihnen dabei gerne zur Verfügung.
Ganzjährig nehmen wir auch Anmeldungen an für eine Ausbil-
dung in Theorie (auch Online) und Praxis für Motorflug - Motor-
segler - Segelflug und Ultraleicht.

Unser Flugplatzrestaurant ist geöffnet. Informieren Sie sich
bitte auf unserer Webseite. Auf Wiedersehen am Feuerstein!

Neue Vorstandschaft

Die Mitglieder der Fränkischen Fliegerschule Feuerstein ha-
ben am 26.6.2025 im Rahmen einer tournusgemäßen
Mitgliederversammlung den Vorstand auf die Dauer von 4 Jah-
ren neu gewählt. Er setzt sich wie folgt zusammen: Dr. Freimut
Schröder, Vorsitzender, Birgit Andiel, stellv. Vorsitzender, Wolf-
gang Kumpf, Sven Bruder und Christian Mäx. Der bisherige
Vorsitzende Franz Josef Kraus verzichtete nach 28jähriger Tä-
tigkeit im Vorstand ebenso wie sein Stellvertreter Dr. Heinrich
Kolem (12 Jahre) auf eine erneute Bewerbung. Beiden wurde
für das langjähige ehrenamtliche Engagement und die konti-
nuierliche Weiterentwicklung der Schule herzlich gedankt.

FRÄNKISCHE-SCHWEIZ-VEREIN,
ORTSGRUPPE EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: Wolfgang Mehrer
E-Mail: presse@fsv-ebermannstadt.de
Webseite: www.fsv-ebermannstadt.de
Soziale Medien: Facebook: www.facebook.com/fsvebs
Instagram: www.instagram.com/fsv.ebs
WhatsApp: wa.me/4915111087519

Wir laden zu folgenden Veranstaltungen im Monat August
2025 recht herzlich ein:

Donnerstag, 14.August, 13:30 Uhr:
Halbtageswanderung – „Rund um Streitberg“

Vom Bahnhof aus starten wir unsere Tour durch die idyllische
Natur. Wir wandern entlang des Wedenbachs mit seinem Was-
serfall und den Sinterterrassen. Dabei werfen wir einen Blick
auf die Wedenmühle, bevor wir über das obere Schauertal die
Burgruine Streitberg erreichen. Nach einem mittelalterlichen
Snack genießen wir die romantische Aussicht über das
Wiesenttal. Weiter geht es zur Muschelquelle. Von dort laufen
wir durch den Park zur Dreifaltigkeitskirche und zum Ausgangs-
punkt zurück.
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Auf der 3,6 km langen Strecke sind bei leichtem Schwierig-
keitsgrad 90 Höhenmeter zu absolvieren, Dauer ca. 3,5h mit
Pausen. Wanderschuhe und witterungsangepasste Kleidung
und Getränke/Sitzkissen empfohlen. Treffpunkt ist um 13:30
Uhr der Parkplatz am Oberen Tor in Ebermannstadt. Kosten:
FSV-Mitglieder frei, ansonsten 7€ pro Erwachsenen.
Wanderführerin: Brigitte Reiner, Anmeldung unter
wf.reiner.brigitte@gmx.de oder 09194-722543.

Sommerurlaub – und Feriengrüße der Vorstandschaft

Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern, Freunden und
Gönnern eine erholsame Sommerpause sowie unseren Schul-
kindern eine aufregende Ferienzeit!

gez. Wolfgang Mehrer, 1. Vorsitzender

GEMEINSCHAFT DER GARTENFREUNDE EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: Klaus Neuner, 09194 8943
E-Mail: neuner.klaus@googlemail.com

Es scheint ein gutes Apfel- und Obstjahr zu werden. Der Be-
hang der Bäume ist in diesem Jahr überdurchschnittlich. Da-
her möchten wir Sie über unser Aktion rechtzeitig informieren.

Ab Mitte September ist die mobile Saftpresse des Kreisverbandes
wieder im Einsatz. Einige haben in den letzten Jahren die Mög-
lichkeit bereits genutzt, aus den eigenen Äpfeln einen
mindestens 1 Jahr haltbaren Apfelsaft zu bekommen. Am Mitt-
woch, 24. September, ist die Saftpresse in Ebermannstadt im
Einsatz. Der Standort ist wieder die Grund- und Mittelschule
EBS, Zufahrt Hallenbad. Am Vormittag wird mit den Schülern
der Grundschule und den EBSer Kindergärten Saft gepresst,
gegen 12 Uhr können dann Mitglieder, aber auch interessierte
Bürger, ihre Äpfel anliefern und den durch Erhitzen haltbar ge-
machten Apfelsaft in 5 oder 10 Liter Bags mitnehmen.

50 Kilo Äpfel ergeben, je nach Sorte ca. 27 bis 30 Liter Saft. Die
Mindest-Anlieferungsmenge sollte 100 Kilogramm betragen.
Es kann auch ein geringer Anteil von Birnen oder Quitten bei-
gemischt werden. Sie bekommen den Saft von ihrem eigenen
Obst!

Für die Anmeldung zum Presstermin, mit Angabe der voraus-
sichtlichen Obstmenge, wird eine neue Mail Adresse und alter-
nativ eine Telefonnummer noch bekannt gegeben. Es werden
vom Pressteam Anlieferungszeiten zugeteilt. Innerhalb des
Landkreises Forchheim werden 11 Pressstandorte angeboten.
Falls der Termin 24. 09. nicht passt, können Sie sich auch für

einem anderen Pressort anmelden. Die Termine finden Sie im
Internet unter „Kreisverband für Gartenbau und Landespflege
Forchheim, Saftpresse“. Wir würden uns über eine rege Nut-
zung des Angebotes freuen.

Vorinformation:

Am Sonntag 28. September von 10.30 bis 17.00 Uhr unser
traditionellen Obsterlebnistag auf dem Marktplatz.

GOLFCLUB FRÄNKISCHE SCHWEIZ E. V., KANNDORF

Kanndorf 8, 91320 Ebermannstadt.
Telefon: 09194 4827
E-Mail: info@gc-fs.de
Webseite: www.gc-fs.de

Golfen, Genießen, Gemeinschaft –
Willkommen im Golfclub Fränkische Schweiz!

Lust auf frische Luft, herrliche Aussichten und jede Menge Spaß
am Spiel? Dann seid ihr bei uns im Golfclub Fränkische Schweiz
genau richtig! Egal, ob ihr schon lange mit dem Golfschläger
vertraut seid oder einfach mal reinschnuppern wollt – bei uns
findet jeder seinen Platz auf dem Grün.

Im August ist bei uns richtig was geboten! Schaut doch mal
vorbei, vielleicht bei einem dieser Termine:

• 05.08. / 12.08. Seniorentreffen: Gemütlich golfen und nette
Gespräche – unser Treffpunkt für alle Junggebliebenen.

• 06.08. / 20.08. Men´s Day: Ein sportlicher Tag für die Herren
– wer holt sich den Tagessieg?

• 10.08. NoNiGo: Das Turnier für alle Noch-Nicht-Golfer, kommt
vorbei und schnuppert rein ins Golfabenteuer

• 13.08. Ladies Day: Ein Tag ganz für die Damen – Spaß, Spiel
und tolle Gemeinschaft garantiert!

• 17.08. Monatspreis: Unser Klassiker – wer wird Monats-
sieger?

• 22.08. Afterwork-Turnier: Nach Feierabend abschalten und
gemeinsam golfen – perfekt zum Netzwerken!

• 30.08. Clubmeisterschaften: Das Highlight des Monats –
Spannung, Spaß und sportlicher Ehrgeiz garantiert!

Ob als Gast oder neues Mitglied – bei uns steht die Freude am
Golf und das Miteinander im Vordergrund. Kommt vorbei, lernt
nette Leute kennen und erlebt, wie viel Spaß Golf in der traum-
haften Fränkischen Schweiz machen kann! Neugierig gewor-
den? Mehr Infos und www.gc-fs.de oder direkt bei uns im Se-
kretariat unter der 09194 4827.

Wir freuen uns auf euch! Euer Team vom Golfclub Fränkische Schweiz

HOSPIZVEREIN FÜR DEN LANDKREIS FORCHHEIM E. V.

Beratungs- und Unterstützungsangebote für schwerstkranke
und sterbende Menschen und deren Angehörige

Büro Forchheim: Birkenfelderstr. 27, Forchheim, Dienstag und
Donnerstag 10 - 12 Uhr. Vom 01.08. bis 31.08.2025 ist unser
Büro in Forchheim nur telefonisch erreichbar. Termine sind
nach telefonischer Vereinbarung möglich.

Zweigstelle Ebermannstadt: Feuersteinstr. 11 a (in den Räu-
men des Familienstützpunktes) Vom 16.06. bis 15.09.2025
macht unser Büro in Ebermannstadt Sommerpause. Ter-
mine sind nach telefonischer Vereinbarung möglich.

Telefon: 0 91 91 - 70 26 26,
E-Mail: info@hospizverein-forchheim.de
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KATH. BURSCHEN- UND MÄNNERVEREIN RÜSSENBACH

Original fränkisches Backofenfest vom 23.08 bis 24.08.2025

Samstag, 23.08.2025:

Ab 10:30 Uhr frisches Brot aus dem Backofen
Ab 17:00 Uhr Bieranstich, anschließend Festbetrieb und

Stimmungsmusik mit „Jack & Josi“
Ab 18:00 Uhr Haxen aus dem Backofen

(Bonverkauf ab 15:00)

Sonntag, 24.08.2025:

Ab 9:45 Uhr Aufstellen zum Kirchenzug an der Kirche
Ab 10:00 Uhr Zeltgottesdienst
anschließend Weißwurstfrühschoppen
Ab 14:00 Uhr Kaffee, Kuchen und frische Küchla
Ab 16:00 Uhr Stimmungs- und Unterhaltungsmusik mit

der „Blaskapelle Niedermirsberg“
Ab 17:00 Uhr Haxen aus dem Backofen

(Bonverkauf ganztägig)

LANDSMANNSCHAFT SCHLESIEN

Kontakt und Info: Anneliese Woschke, 09191 80048
und Christine Stief, 09198 997776
E-Mail: schlesien@woschke.de oder rstief@gmx.de
Webseite: www.landsmannschaft-schlesien-bayern.de

Liebe Mitglieder und Landsleute, sehr geehrte Freunde und
Gönner der Landsmannschaft Schlesien!

Im August finden aufgrund der Urlaubszeit keine Veranstal-
tungen statt. Genießen Sie die erholsamen Urlaubstage!

Wir laden herzlich zu folgender Veranstaltung im Septem-
ber ein:

Sonntag, 07. September: 80. Vertriebenenwallfahrt. Um
10.30 Uhr Pontifikalamt in der Wallfahrtsbasilika „Heilige Drei-
faltigkeit“ in Gößweinstein.

Wie in den Vorjahren werden Gläubige, Fahnen- und Trachten-
abordnungen von Donauschwaben, der Egerländer Gmoi,
Sudetendeutschen und Schlesiern teils in Bergmannsuniformen
wieder in die wunderschöne Wallfahrtsbasilika „Zur Heiligsten
Dreifaltigkeit“ eintreten. Das Pontifikalamt beginnt um 10.30
Uhr mit Monsignore Heribert Hautmann. Herzliche Einladung
ergeht gleichzeitig an unsere Trachtenträger, alle Gläubigen,
Heimatver-triebene, Flüchtlinge, Aussiedler und Pilger. Bei
unseren Veranstaltungen sind Gäste immer herzlich willkom-
men. Über eine zahlreiche Teilnahme freut sich die Vorstand-
schaft.

Haben Sie Fragen, dann wenden Sie sich bitte an die Vorstands-
mitglieder der Landsmannschaft.

MUSIK- UND GESANGVEREIN EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: Winfried Reichold, Mobil: 0162 2625553
E-Mail: WinfriedReichold@aol.com
Webseite: www.mgv.ebermannstadt.de

Eine schöne und erholsame Sommer-, Ferien- und Urlaubszeit

Nach unserem begeisternden Sommerkonzert bedanken wir
uns bei unserem treuen Publikum. Gleichzeitig danken wir al-
len Mitwirkenden, die Großartiges dargeboten haben.

Es sind dies: Musical Kids, Musikschule Ebs. (Ltg.: Kerstin Horz);
Johanna Bauer, Gitarristin, Musikschule Ebs. (Ltg.: Thomas
Lipport); GV Frankonia Großenbuch, Neunkirchen a. Brand (Ltg.

Annette Heurung); Belcanto Vocale, Waischenfeld (Ltg.: Adolf
Hofmann); Mixed Generation, MGV Ebs. (Ltg.: Kerstin Horz).

Danke auch Winfried Reichold und sein Team für die Organisa-
tion, sowie Sabina Heidecke für die Moderation.

Wir Sängerinnen und Sänger gönnen uns nun eine kleine Aus-
zeit. Allen Bürgerinnen und Bürgern wünschen wir eine wun-
derschöne Sommerzeit! Wir freuen uns schon heute, wenn wir
wieder viele Zuhörer bei unseren Konzerten und Veranstaltun-
gen begrüßen dürfen.

Unsere Singstunden:

• Mixed Generation - mittwochs, 19.45 Uhr, Hasenbergzentrum
(ab 6.8. Sommerpause!)

• Männerchor - dienstags, 19.00 Uhr, Sängerstammtisch, GH
Resengörg

Vorschau:

• 17.9.2025, 19.45 Uhr - Mixed Generation; Singstundenbeginn,
Hasenbergzentrum Feuersteinstr. 11, Ebs.

• 16.11.2025, 10.45 Uhr - Mitwirkung beim Volkstrauertag, Eh-
renmal Stadtpfarrkirche

• 28.12.2025 - 16.00 Uhr, Stadtpfarrkirche - Weihnachtskonzert

MÜTTERZENTRUM EBERMANNSTADT E. V.

Kontakt: Bahnhofstr. 5 in 91320 Ebermannstadt
Antje Beck 1. Vorsitzende Tel. 0151-28783723
Daniela Tidl 2. Vorsitzende Tel. 0173-6961811
E-Mail: info@muetterzentrum-ebermannstadt.de
Webseite: www.muetterzentrum-ebermannstadt.de

Offene Treffs/Krabbelgruppe/Kinderspielgruppe

Mo. 09:30 -11:30 Uhr: Geburtsd. Winter 23/Frühjahr 24
Mo. 14:30 - 16:30 Uhr: Geburtsdaten Winter 2021
Di. 09.30 - 11.30 Uhr: Geburtsdaten Sommer 2024
Di. 15:00 - 17:00 Uhr: Geburtsd. Sommer 23 + Geschwister
Mi. 09:00 - 11:00 Uhr: Geburtsdaten Herbst 2022
Mi. 15:00 - 17:00 Uhr: Geburtsdaten Sommer 2022
Do. 09:00 - 11:30 Uhr wechselnde Angebote (z. B. offenes

Frühstück, Mehrlingstreff)
Do. 14.30 - 16.30 Uhr: Geburtsd. Herbst/ Winter 24/ 25

Fr. vormittags aktuell frei bei Interesse einer neuen Krabbel-
gruppe melde Dich gerne (Telefonnummern siehe oben)

Fr. 15:00 - 17:00 Uhr: Familiencafé

Für Fragen sprecht uns gerne an oder besucht die Gruppen
direkt zu o. g. Terminen.

Schwangerentreffen: Entspanntes Beisammensein und locke-
rer Austausch über die aufregenden letzten Wochen und die
noch spannendere kommende Zeit. Komm gern spontan vorbei
ins MüZe.

Kommende Termine: 08.08., 15.08. und 22.08. jeweils von
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr. Geschwisterkinder herzlich willkom-
men! Kontakt: Laura Leibinger 0176 – 72471866.

Offener Nähtreff: 14-tägig am Mittwoch ab 19.00 Uhr mit
vorheriger Anmeldung bei Antje Beck (Tel-Nr. s.o.). Kommen-
de Termine: 13.08., 27.08., 10.09., 24.09.

Helfer gesucht fürs Familiencafé!: Für unser Familiencafé
suchen wir Verstärkung. Dieses findet immer freitags von 15.00
Uhr bis 17.00 Uhr im MüZe statt.

26    Mitteilungsblatt  I  August 2025



Du hast Freude am Kuchenbacken und / oder an der Teil-
nahme am Café (Kaffee kochen, große und kleine Gäste
betreuen,…) ? Dann melde dich bei den o. g. Nummern. Gerne
auch Senioren*innen oder Studenten*innen welche sich an
der Gesellschaft von Kindern erfreuen.

Second Hand Regal im Mütterzentrum: Es befindet sich ein
Second Hand Regal in den Räumlichkeiten des Mütterzentrums.
Hier darf während der Öffnungszeiten gerne von Mitgliedern
und Besuchern des Mütterzentrums nach Lust und Laune ge-
stöbert werden. Für die Mitnahme von Kleidung erbitten wir
eine Geldspende in die bereit gestellte Spendenbox. Gerne
darf auch weitere Kleidung gegen Absprache mit Frau Beck
oder Frau Tidl (Tel-Nr. siehe oben) gespendet werden.

FamilienstützpunktFamilienstützpunktFamilienstützpunktFamilienstützpunktFamilienstützpunkt

„Familienzeit“

Donnerstag Vormittag bietet ein Team vom MüZe/Familien-
stützpunkt wechselnde Angebote für Familien im Mütter-
zentrum an.

Im August gibt es am 28.8. ein gemeinsames offenes Früh-
stück. In den ersten Wochen findet das Frühstück spontan über
die Abfrage in der MüZe-Informiert WhatsApp Gruppe statt.

Bei Interesse, Fragen oder Anmeldung: Jennifer Schmitt 0176-
87954022 oder familienstuetzpunkt@muetterzentrum-
ebermannstadt.de

Der Familienstützpunkt geht in die Sommerpause und
bleibt vom 1.8. - 24.8. geschlossen.

REGIONALCARITASVERBAND BAMBERG-FORCHHEIM E.V.

Geschäftsstelle Forchheim u. Sitz des Regionalcaritasverbandes
Birkenfelderstr. 15, 91301 Forchheim Tel.: 09191/70720
Geschäftsstelle Bamberg
Josephstr. 27, 96052 Bamberg Tel.: 0951/981800

SCHÜTZENGESELLSCHAFT EBERMANNSTADT 1853 E. V.

Kontakt und Info: Cedrik Müller (1.Vorstand)
oder Sven Wagner (1.Schützenmeister)
Tel. Schützenhaus: 09194/5741
E-Mail: sg1853.ebs@gmail.com
Webseite: www.sg-ebs.de

Ergebnisse des Königsschiessens 2025:

Bei tropischen Temperaturen war der Andrang entsprechend
hoch und es kamen wieder zahlreiche Schützinnen und Schüt-
zen sowie Gäste zum Schützenfest 2025. Dafür herzlichen
Dank.

Hier die jeweils ersten beiden Platzierungen in den verschie-
denen Disziplinen:

Endergebnis Kleinkaliber Gewehr:

Platz 1 und damit Schützenkönig in der Disziplin Kleinkaliber
Gewehr wurde unser Vorstand Cedrik Müller mit Ringzahl 9.
Platz 2 und damit Vizekönig wurde Thomas Dehler ebenfalls
mit Ringzahl 9.

Endergebnis Luftgewehr Erwachsene:

Platz 1 und damit Schützenkönigin in der Disziplin Luftgewehr
wurde Sophia Schmitt mit Ringzahl 10. Platz 2 und damit Vize-
könig wurde Horst Pislcajt mit Ringzahl 9.

Endergebnis Luftgewehr Jugend:

Platz 1 und damit Jugend-Schützenkönig wurde Justin Drechs-
ler mit Ringzahl 10. Platz 2 und damit Vizekönig wurde Philipp
Distler mit Ringzahl 8.

Endergebnis Sportpistole:

Platz 1 und damit Schützenkönig in der Disziplin Sportpistole
wurde Timo Strahwald mit Ringzahl 9. Platz 2 und damit Vize-
könig wurde Lennart Raab ebenfalls mit Ringzahl 9.

Endergebnis Schwarzpulverscheibe:

Platz 1 und damit Gewinner der Schwarzpulverscheibe wurde
Roland Weidinger mit Ringzahl 8. Platz 2 erreichte Miriam Erl
mit Ringzahl 7.

Weitere Details von den verschiedenen Wettbewerben und
zahlreiche Bilder vom Schützenfest finden Sie auf unserer
Homepage www.sg-ebs.de im Ordner Veranstaltungen!

Ergebnisse Bayerische Meisterschaft

Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Teilnahme unserer
Schützin Miriam Erl an der bayerischen Meisterschaft berich-
ten zu können. Sie erzielte 354 Ringe, was ihr den 9. Platz si-
cherte.

Vereinsmeisterschaft:

Des Weiteren ergeht eine herzliche Einladung an alle Schützen-
schwestern und Schützenbrüder zur diesjährigen Vereins-
meisterschaft der Schützengesellschaft Ebermannstadt.

Die Vereinsmeisterschaft wird vom 14.07.2025 bis 14.10.2025
ausgetragen.  Schießzeiten sind Dienstag 19:30 Uhr – 21:00
Uhr, Donnerstag 18:30 Uhr – 21:00 Uhr.

Bitte die Öffnungszeiten während der Sommerpause beach-
ten, siehe unten.

Es kann in allen anerkannten Disziplinen des BSSB angetreten
werden, für die Wertung wird eine Mindestteilnehmeranzahl
je Disziplin & Altersklasse von drei Personen vorausgesetzt.

In folgende Alterklassen wird eingeteilt:

• Jugend (bis 16 Jahre); • Erwachsene (ab 16 Jahre); • Alter-
klasse (ab 51 Jahre); • Alterklasse aufgelegt (ab 51 Jahre – se-
parate Wertung).

Einlagen:

2,50€ je Disziplin; 10,00€ Pauschal ab fünf Disziplinen.

Die Vorstandschaft bittet um zahlreiche Teilnahme!

Sommerpause

Die Sommerpause geht vom 01.08.2025 – 07.09.2025.

Während der Sommerpause ist das Schützenhaus nur Diens-
tags ab 19 Uhr geöffnet, es findet kein Jugendtraining statt.

Tag der offenen Tür

Für die Jugend (8-16 Jahre) wird am 06.09.2025 von 10 – 13 Uhr
wieder ein Tag der offenen Tür veranstaltet.

Jugendlichen können am Luftgewehr und am Blasrohr ihre Ziel-
sicherheit unter Beweis stellen. Treffpunkt ist das Schützen-
haus Ebermannstadt.

Für Getränke und Verpflegung ist gesorgt.
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SENIORENBEGEGNUNG IM PFARRZENTRUM ST. NIKOLAUS

Kontakt und Info: Gerti Zöbelein (09194/8297)

Im August haben wir für Sie folgende Veranstaltungen geplant:

Am Dienstag, 12.8.2025 treffen wir uns um 16.00 Uhr zu ei-
nem gemütlichen Miteinander im Wiesentgarten. Bitte mel-
den Sie sich rechtzeitig an, damit wir für Sie Plätze reservieren
können.

Am Samstag, 23.8.2025 laden wir gemeinsam mit dem VDK
Ebermannstadt und den Senioren Unterleinleiter ab 17.00 Uhr
zum White Dinner in den Garten des Bürgerhauses ein.

Zu diesem Event mit Live Musik kommen wir in weißer Klei-
dung, (Herren in schwarzer Hose und weißem Hemd), bringen
unser Essen, Getränke, Gläser, Geschirr und Besteck mit, um
dann gemeinsam an festlich weiß dekorierten Tischen gemüt-
lich zu essen.

Zu dieser Veranstaltung melden Sie sich bitte bei Frau Helga
Schramm, Telefon 7951913 bis spätestens 21.8.2025 an.

„Mach mit, bleib fit“ heißt es dann am Dienstag, 02.09.2025.
Nach der gemeinsamen Kaffeerunde trainiert Frau Veronika
Herlitz mit uns unsere Beweglichkeit und unser Gedächtnis
und singt mit uns bekannte Lieder.

Wir beginnen unser Treffen um 14.30 Uhr im Pfarrzentrum.

Am Dienstag, 16.09.2025 feiern wir Kirchweih. Ab 16.00 Uhr
treffen wir uns zum traditionellen Bratwurstessen im
Schwanenbräu. Auch hierfür bitten wir um Ihre rechtzeitige
Anmeldung.

Wir freuen uns, Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu
können, Gäste sind uns herzlich willkommen und wie immer
steht ein Fahrdienst zur Verfügung.

Telefonische Anmeldungen unter 09194/8297.

Gerti Zöbelein und das gesamte Team

SOLDATENKAMERADSCHAFT EBERMANNSTADT E.V.

Kontakt und Info: Hermann Wiemann
Telefon oder WhatsApp: 0170 90 26 711

Die SK-Ebermannstadt lädt herzlich zu folgenden Veran-
staltungen ein:

Freitag, 15. August 2025, SKE Altstadtfest-Treff ab 17:00 Uhr
am Marktplatz in Ebermannstadt.

Vorschau:

Sonntag, 14.September 2025, um 09:00 Uhr, Gedenk-
gottesdienst zum 125. Stiftungsfest der SK-Streitberg. Wir tref-
fen uns um 08:15 Uhr am Marktplatz in Ebermannstadt in Uni-
form.

Sonntag, 14. September 2025, SKE Kirchweih-Treff ab 17:00
Uhr am Marktplatz zur Stadtkirchweih in Ebermannstadt.

Nachruf:

Unser Ehrenmitglied, Katharina Ott, ist am 20. Juni 2025 ver-
storben. Sie war ein geschätztes und sehr aktives Mitglied.

Die Soldatenkameradschaft  Ebermannstadt wird ihr ein
ehrendes Gedenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt ihren
Angehörigen.

ST. JOSEFVEREIN NIEDERMIRSBERG

Kontakt und Info: Betz Thomas, 0172/1099923

130 Jahre St. Josefverein Niedermirsberg

Die gesamte Vorstandschaft des St. Josefvereins Niedermirs-
berg möchte sich auf diesem Wege bei allen Helferinnen und
Helfer bedanken. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen
unser Jubiläum in diesem Rahmen zu feiern. Ein recht herzli-
ches Vergelt´s Gott.

Besonders möchten wir uns bei Pfarrer Stark bedanken für
den festlichen Zeltgottesdienst und die anschließende
Fronleichnamsprozession. Auch vielen Dank an denen, welche
heuer wieder Ihre Altäre so festlich geschmückt haben. Vielen
Dank an die Blaskapelle Niedermirsberg für die musikalische
Umrahmung beim Gottesdienst und der Prozession. Auch im
Anschluß daran spielte uns die Blaskapelle beim Festzug mit
den Fahnenabordnungen der Vereine aus dem Mühlbachtal
zum Festplatz. Danke auch an die Freiwillige Feuerwehr Nieder-
mirsberg fürs Absperren der Strecke. Desweiteren Danke an
alle die nicht für jeden sichtbar zum Helfen vor Ort waren.
(Strom, Wasser, Kinderbetreuung und natürlich unsere
Kuchenbäckerinnen und Bäcker). An alle nochmal ein herzli-
ches Vergelt´s Gott.

TSV EBERMANNSTADT

Darts-SportDarts-SportDarts-SportDarts-SportDarts-Sport

Kontakt und Info: Heiko Stark,
WhatsApp: 0176 62197019
E-Mail: darts@tsvebs.de

Trainingszeiten: Mittwochs, ab 19:00 Uhr.

Location: Sportheim TSV Ebermannstadt, Nebenraum Gast-
stätte. Sportplatzstr. 4, 91320 Ebermannstadt.

FußballFußballFußballFußballFußball

Webseite: www.tsvebs.de
E-Mail: info@tsvebs.de

Wir begrüßen unseren neuen Co-Trainer der 1. Mannschaft
Danjel Geissler. Herzlich willkommen im Team! Unser Urge-
stein Maxi Striegel ist neuer Trainer der 2. Mannschaft. Wir
freuen uns sehr, dass sie diese Aufgaben übernehmen.

Ein großer Glückwunsch geht an die A, B und D2 Jugend zur
Meisterschaft und ein herzliches Dankeschön an die Trainer
und Betreuer für die hervorragende Jugendarbeit. In diesem
Zuge möchten wir alle motivieren, sich ehrenamtlich als Be-
treuer und Trainer zu engagieren. Eure Unterstützung ist das
Herzstück unseres Vereins, und gemeinsam können wir noch
viel bewegen. Also, wer Lust hat, mitzumachen und den Verein
aktiv zu unterstützen, meldet euch gerne! Der TSV ist wieder
beim Altstadtfest mit einem Ausschankwagen sowie einem Piz-
za-Stand vertreten. Lasst uns gemeinsam feiern, Spaß haben
und die tolle Atmosphäre genießen. Außerdem möchten wir
euch informieren, dass die Sanierungsarbeiten am Vereins-
gelände in der 1. Augustwoche beginnen. Damit starten wir in
eine spannende Phase, um unseren Verein noch schöner und
moderner zu machen.

Heimspiele August Saison 2025/2026:

Herren 1. Mannschaft:

• SA, 16.08.2025, 16:00 Uhr: TSV Ebermannstadt vs TSV Neun-
kirchen
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• SO, 31.08.2025, 15:00 Uhr: TSV Ebermannstadt vs SC Adels-
dorf

Unsere 2. Mannschaft startet am 24.08.2025 um 15:00 Uhr in
Weingarts.

Auf eine spannende Saison und viel Erfolg für alle Teams!

RennradRennradRennradRennradRennrad

Kontakt und Info: Konrad Schlebusch, Tel.: 0172 6154333
E-Mail: 1.Vorstand@tsvebs.de

Interessierte Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer sind herz-
lich eingeladen mit uns jeweils mittwochs um 17:00 Uhr eine
Ausfahrt zu machen.  Startpunkt ist immer am Sportheim,
Sportplatzstraße 4, Ebermannstadt. Mitzuführen sind zur Si-
cherheit Helm und ggf. Beleuchtung. Bitte meldet Euch bei
Konrad Schlebusch, Tel.: 01726154333 oder E-Mail:
1.Vorstand@tsvebs.de

VDK ORTSVERBAND EBERMANNSTADT

Kontakt und Info: Helga Kuplich-Schramm 09194 / 7951913
E-Mail: ov-ebermanstadt@vdk.de
Webseite: www.vdk.de/ov-ebermannstadt

Der August ist der Höhepunkt des Sommers. Die Felder leuch-
ten goldgelb, Früchte reifen an den Bäumen, und überall sum-
men die Insekten. Die Natur zeigt sich in voller Fülle: Erntezeit,
warme Tage und der erste Nebel am Morgen – der Herbst
kündigt sich leise an. Es ist ein Monat der Reife, der Wärme und
der fröhlichen Sommerfeste.

Samstag, den 23. August um 17 Uhr:
Einladung zum White-Dinner-Abendessen in Weiß

Die Event-Veranstaltung mit der bekannten Band „Ramster
Music“ ist kostenfrei und findet im Garten am Bürgerhaus statt.
Die Damen werden gebeten in weißer Kleidung zu erscheinen.
Die Herren in weißem Hemd und dunkler Hose.

White-Dinner-Mitbring-Buffet

Lasst uns den Abend gemeinsam genießen – ganz in Weiß und
mit einem leckeren Buffet! Damit für jeden etwas dabei ist,
freuen wir uns über eure kulinarischen Speisen. Ob Vorspeise,
Hauptgang oder Dessert, bringt gerne etwas mit, das ihr mögt
und teilen wollt. Selbstversorgung bei Getränken mit oder ohne
Alkohol. Bitte auch an passendes Geschirr, Besteck und Gläser
denken. Die Organisatoren sind: • VdK OV EBS; • Gerti
Zöbelein, Seniorenbegegnung; • Inge Krämer, Senioren-
beauftragte Unterleinleiter.

Um ausreichend weiß dekorierte Tische & Bänke im Garten
am Bürgerhaus bereitzustellen, bitten wir um eine kurze An-
meldung bis Montag, 21. August 2025.

Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung ohne Ersatztermin
aus.

Infos & Anmeldung ab sofort bei Helga Kuplich-Schramm
Tel.:09194 7951913 oder E-Mail: schramm-helga@web.de

Flyer zum weißen Abendessen liegen bei der Sparkasse und
anderen bekannten Stellen aus.

Weitere Infos auch auf der VdK Homepage OV Ebermannstadt.

Vorschau September-Dezember 2025:

• Sonntag, 14.-17. September: Fahrt an die Mosel

• Samstag, 11. Okt. ab 13 Uhr VdK Teilnahme bei Ebs Spielt.

Kreative Gestaltung mit Naturmaterialien bei Ebs Spielt in
der Stadthalle für die jüngere Generation.

• Mittwoch, 15. Okt.: 14:30 Uhr Kaffeenachmittag mit Vortrag
von Herrn Dr. med. Dratz, Herzspezialist, Thema „Herzklap-
pen“ im Veranstaltungssaal Bellini.

• Mittwoch, 22. Okt.: Weinfahrt

• VdK HWH-Haussammlung 17.Okt.- 16. Nov. 2025

• Mittwoch, 12. Nov.: Wirtshaussingen im Schützenhaus. Be-
gleitet wird das Wirtshaussingen von den bekannten Musi-
kern Monika & Siggi aus der Volksmusikgruppe „Die lustigen
Oberfranken“.

• Samstag, 6. Dez.: Adventsfeier im Schützenhaus

BEREITSCHAFTSARZT

In Notfällen ohne Lebensgefahr sollen Patienten die
Bereitschaftspraxis am Klinikum Forchheim (Krankenhausstr.
8) aufsuchen.

Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do: 19.00 – 21.00 Uhr
Mi u. Fr: 16.00 – 21.00 Uhr
Sa, So u. Feiertag: 09.00 – 21.00 Uhr

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, in dieser Zeit ist durch-
gehend ein Arzt und medizinisches Fachpersonal anwesend.

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST

Dienstbereit in der Praxis von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
18.00 Uhr bis 19.00 Uhr. In der übrigen Zeit Behandlungs-
bereitschaft. Die Tonbandansage für den Notdienst ist and den
eingeteilten Tagen unter der Telefonnummer 0921/761647 zu
hören. Der Notdienst kann für alle Bereiche im Internet nach-
gelesen werden unter: www.notdienst-zahn.de

• 02./03.08.2025: ZÄ Kowatsch Gerti, 91077 Neunkirchen a.
Brand, Steinäckerstr. 2, Tel. 09134/293

• 09./10.08.2025: ZA Kraus Winfried, 91301 Forchheim,
Bayreuther Str. 6a, Tel. 09191/33935

• 15.08.2025: Dr. Dr. Kühnel Thomas, 91301 Forchheim,
Hainbrunnenstr. 8, Tel. 09191/9757600

• 16./17.08.2025: Dr. Meissner Stefan, 91301 Forchheim,
Schönbornstr. 12-14, Tel. 09191/975910

• 23./24.08.2025: Dr. Lochner Jürgen, 91320 Ebermannstadt,
Hauptstr. 5, Tel. 09194/9600

INFORMATIVES VOM BLUTSPENDEDIENST

Der nächste Blutspendetermin findet am 06.08.2025 von 16.00
– 20.00 in der Grund- und Mittelschule, Schulstr. 10 in Eber-
mannstadt statt.

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspender-
pass mit. Zumindest aber einen Lichtbildausweis Personalaus-
weis, Reisepass oder Führerschein.

Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen einhalten!!
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GESELLIGER SPIELEABEND

Kontakt und Info: Ute Jökel, 0152 08634820

Seit Anfang 2024 treffen sich Spielbegeistert regelmäßig mitt-
wochs ab 19:00 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen
Emmauskirche. Zwanglos und fröhlich geht es zu bei Brett -
und Kartenspielen wie Rummykub, 6nimmt, Skippo und ande-
ren Spielen. Neue Spielideen werden begeistert aufgenom-
men. Über Verstärkung freut sich die Gruppe.

PFLEGESTÜTZPUNKT LANDKREIS FORCHHEIM

Kontakt und Info: 09191 86-2290
Oberes Tor 1, 91320 Ebermannstadt
Sprechtag jeden 1. und 3. Dienstag im Monat v. 9-12 Uhr

Der Pflegestützpunkt Landkreis Forchheim berät alle Bürger-
innen und Bürger kostenfrei, neutral und vertraulich rund um
das Thema Pflege - zu Pflegebedürftigkeit, Entlastungs- und
Unterstützungsangeboten, zur Finanzierung der Pflege und zu
Pflegegraden. Die Pflegeberaterinnen des Pflegestützpunktes
stehen jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von 9-12 Uhr im
Landratsamt Ebermannstadt für Ihre Fragen zur Verfügung.
Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wird um vorherige te-
lefonische Terminvereinbarung unter 09191/86 2290 gebeten.
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, Beratungstermine an
anderen Wochentagen individuell zu vereinbaren.

SOZIALPSYCHIATRISCHER DIENST FORCHHEIM
INSEL BERATUNGSSTELLE

Kontakt und Info: 09191 736296-0

Außensprechstunde in Ebs, Pfarrzentrum, Kirchplatz 9:

• Do.  08:00 – 13:00 Uhr (wöchentlich),
• Termine nach Vereinbarung

NEUE LISTE EBERMANNSTADT E. V.

Kontakt und Info: Christiane Meyer
E-Mail: mail@neueliste-ebs.de
Webseite: www.neueliste-ebs.de

Im August sind wieder alle zur Lichterserenade (2.8.) eingela-
den. Am 14.8. beginnt das Altstadtfest mit der Eröffnung durch
Bürgermeisterin Christiane Meyer (17 Uhr).

Es folgt die Siegerehrung für die Aktion „Stadtradeln“. Wir
sind gespannt, wie die NLE-Radl-Gruppe abgeschnitten hat.

Am 15.8. treffen wir uns ab 11 Uhr zum NLE-Frühschoppen
auf dem Marktplatz. Der NLE-Vorstand lädt alle Bürgerinnen
und Bürger herzlich ein.

Info gibt es jederzeit auch auf der NLE-Homepage
www.neueliste-ebs.de und auf Instagram.

Die Jahreszeit schreitet voran, aus Blühen und Wachsen wird
allmählich Reifen und Ernten. Deshalb gleich ans „Eingemach-
te: „Hundstage, hell und klar deuten auf ein gutes Jahr. Wer
den Regen sie begleiten, kommen nicht die besten Zeiten“.
Schon seit alters her, weiß der Volksmund in zahlreichen Bau-
ern- oder Wetterregeln die Zukunft
zu deuten. Dass die so genannten
Hundstage herzlich wenig mit der
Tiergattung des Hundes zu tun ha-
ben, sondern nur sinnbildlich mit
Sirius, dem leuchtenden Hauptstern
im Sternbild des Großen Hundes am
Firmament verknüpft wurden, sollte
hinlänglich bekannt sein.

Trotzdem ist die Phase vom 23. Juli
bis zum 23. August eben die hoch-
sommerliche Zeit und klima-
statistisch gesehen nicht selten die
heißeste Phase des Jahres. Nicht sel-
ten findet sie bereits im letzten Julidrittel statt. Entgegen zahl-
reicher, laut tönender Wetter-Propheten, die auf diese Weise
in der Medienwelt auf sich aufmerksam machen wollen und
von einem Monstersommer bereits im Juni sprachen, war der
Juliausklang 2025 ausgesprochen durchschnittlich.

Woraus sich folgendes Zwischenfazit ableitet: Noch
immer will sich unser Wettergeschehen einfach nicht

nach den Computer- und K.I.-Vorgaben richten, die man
ihm verordnen will - wunderbar!  Was also werden uns
dann die Wetterabläufe mindestens bis Mitte August
und damit ins Kernstück der Sommerferien hinein ser-
vieren? Wollte man mit Anspruch auf Wahrheitsgehalt ora-

keln, hätte das in dasselbe Fahrwas-
ser oder auf den Holzweg geführt,
wie obige „Wetter-Propheten“.

Es bleibt uns also wieder mal nichts
anderes übrig, als in Kenntnis des
großen Spektrums der August-
witterung abzuwarten, ob mögliche
Trends, wie zum Beispiel „ein bis
zwei Grad wärmer als normal und in
jedem Falle zu trocken“ eintreffen
werden.

Dies jedenfalls ließ sich mitten im Juli
aus Langzeitprognosen des US-
amerikanischen Wetterdienstes

NOAA für Europa herauslesen. Auch das Nutzenspektrum von
der Landwirtschaft über die Ferienkinder bis hin zu den
Urlaubsgästen ist groß. Daher empfiehlt sich eine gute Mix-
tur von Landregen bis zu Badewetter, damit jeder das seine
bekommt.

Dipl.-Forstwirt Christian König

WARUM MAN IM AUGUST AUF DEN HUND KOMMT -
EINE HEISSE FRAGE!
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QIGONG IM PARK

Termine: 8.08., 13.08. und 20.08.2025

Einstieg jede Stunde möglich.

Gemeinsam üben bei trockenem Wetter unter freiem Him-
mel.

Eine bundesweite Sommerakton der deutschen Qigong Ge-
sellschaft e. V..

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Webseite: www.qigong-gesellschaft.de

Info: Maria Riediger, Tel. 0175/1937740,

E-Mail: maria@riediger.eu

Mittwochs 19 � 22 Uhr im Oberen Stadtpark Ebermannstadt, unter der Kapelle, Ende Obere-Bayer.-Gasse

Es ergeht an die gesamte Bevölkerung recht herzliche
Einladung zur 51. Lichterserenade.

Am 2. August ist es wieder soweit: Die legendäre Ebser
Lichterserenade steht vor der Tür.

Freuen Sie sich auf einen romantischen und entspannten
Sommerabend an der Wiesent.

Die Freiwillige Feuerwehr Ebermannstadt freut sich darauf,
Sie ab 17.00 Uhr zu einem Grillfest mit Bierausschank im
unteren Scheunenviertel entlang der Wiesent begrüßen zu
dürfen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Mit Eintritt der Dunkelheit gegen 21:15 Uhr setzen die Mit-
glieder der Wasserwacht die kerzentragenden Schiffchen in
der Wiesent ein.

Diese Papierschiffe wurden allesamt im Vorfeld von den Schü-
lern der Grundschule Ebermannstadt gebastelt.

Anschließend wird von der Feuerwehr ab ca. 22:00 Uhr eine
Wasserwand mit Lasershow in Szene gesetzt.

EINLADUNG ZUR 51. LICHTERSERENADE
Samstag, 2. August 2025, ab 17:00 Uhr, Flutmulde im Unteren Scheunenvier tel

Das grandiose Finale bildet wieder ein Feuerwerk.

Die Stadt Ebermannstadt und die Freiwillige Feuerwehr Eber-
mannstadt freuen sich auf Ihren Besuch!

Vielen Dank an alle Beteiligten für die Organisation und die
Vorbereitungen.

Bei den Anwohnern in der Peunt möchten sich die Veran-
stalter schon jetzt für ihr Verständnis bedanken.
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Musikalische Hochsprache und musikalischer Dialekt

Bamberger Streichquartett:

• Milos Petrovic

• Andreas Lucke

• Branko Kabadaic

• Karlheinz Busch

Als Gast: Orcun Mumcuoglu, Kontrabass (stv. Solo-
Bassist der Bamberger Symphoniker-
Bayerische Staatsphilharmonie)

Moderation: Karlheinz Busch

• W. A. Mozart: Divertimento D-Dur KV 136

• J. Haydn: Streichquartett F-Dur op. 77 Nr. 2

• Ländler, Polkas und Walzer von Schubert, Lanner und
Strauss  nach Ansage

Termin: Samstag, 02. August 2025, 16 Uhr

Veranstaltungsort: Waldwiese im Schlosspark Unterleinleiter

Bei ungünstiger Witterung: Konzert in der evangelischen St.
Bartholomäus Kirche

VON DER WIENER KLASSIK ZUM WIENER WALZER -
BAMBERGER STREICHQUARTETT
Samstag, 02. August 2025, 16 Uhr, Waldwiese im Schlosspark Unterleinleiter

Karten: im Vorverkauf unter 09194 796120, bei
der Buchhandlung Faust, Hauptstr. 21,
Ebermannstadt und an der Abendkasse.

Eintritt: 18,- / Mitglieder- und Kinderermäßigung
w. ü.

Irgendwo auf der Welt… gibt’s ein kleines bisschen Glück,
wissen die Salon-Damen in berührender Weise mit ihrer
Musik hoffungsvoll zu vermitteln.

Nach ihrer ein Viertel Jahrhundert andauernden konzer-
tanten Reisetätigkeit haben sie erkannt, dass die Wur-
zeln des wahren Glücks im Herzen liegen.

IRGENDWO AUF DER WELT - DRESDNER SALON-DAMEN
Samstag, 09. August 2025, 17 Uhr, Waldwiese im Schlosspark Unterleinleiter

Mit ihren eigens für sie arrangierten Liedern der 20er bis
40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und ihren stil-
vollen Kleidern und Hüten vermögen sie das Publikum in
eine wunderbare Welt zu entführen.

Die singenden und musizierenden Damen an Violoncello, Vi-
oline, Klarinette und Klavier nehmen sie auf eine musikali-
sche Zeitreise.

Wann hat man schon mal eine Sängerin, die auch Geige spielt,
eine Akkordeon spielende Pianistin, eine Background singen-
de Violinistin, eine Saxophon spielende Klarinettistin und eine
Dame, die sowohl das Cello als auch den Kontrabass bedient,
gemeinsam auf der Bühne.

Termin: Samstag, 09. August 2025, 17 Uhr

Veranstaltungsort: Waldwiese im Schlosspark Unterleinleiter

Bei ungünstiger Witterung: Konzert in der evangelischen St.
Bartholomäus Kirche

Karten: im Vorverkauf unter 09194 796120, bei
der Buchhandlung Faust, Hauptstr. 21,
Ebermannstadt und an der Abendkasse.

Eintritt: 19,- / Mitglieder- und Kinderermäßigung
w. ü.
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SA 02.08.2025 10:00 Uhr Tagesworkshop: Pendel & Tensor Ausbildung; Moderne Spiritualität,
Oberes Tor Ebermannstadt; 350€

SA 02.08.2025 10:00 Uhr Golf-Schnupperkurs für Einsteiger; Golf Club Fränkische Schweiz, Kanndorf 8;
Anmeldung unter 09194 4827 oder info@gc-fs.de; 19€

SA 02.08.2025 17:00 Uhr Lichterserenade in Ebermannstadt mit Grillfest, Feuerwerk und Lasershow

FR-MO 08.-11.08.25 Kirchweih in Neuses-Poxstall; Feuerwehrhaus FFW Neuses-Poxstall

MI 08.08.2025 19:00 Uhr Qigong im Park; Stadtpark Ebermannstadt; Eintritt frei

SA 09.08.2025 10:00 Uhr Stadtführung durch Ebermannstadt; Treffpunkt Wasserschöpfrad; Anmeldung unter
touristinfo@ebermannstadt.de oder 09194 506 40; 8€ Erwachsene, 6€ ab 12 Jahren,
unter 12 Jahren kostenfrei

SO 10.08.2025 11:00 Uhr NoNiGo – das Turnier für NOch-NIcht-GOlfer; Golf Club Fränkische Schweiz, Kanndorf 8;
Anmeldung unter 09194 4827 oder info@gc-fs.de; 50€

BIS 10.08.2025 Sonderausstellung „Heimatbilder der Sudetendeutschen“; Heimatmuseum Ebs

MI 13.08.2025 19:00 Uhr Qigong im Park; Stadtpark Ebermannstadt; Eintritt frei

DO-SO 14.-17.08.2517:00 Uhr 47. Ebermannstädter Altstadtfest; Marktplatz; Eintritt frei

DO 14.08.2025 17:30 Uhr Siegerehrung: STADTRADELN im Landkreis Forchheim; Marktplatz Ebs

DO 14.08.2025 18:30 Uhr Übergabe Umweltschutz- und Nachhaltigkeitspreis; Marktplatz Ebs

DO 14.08.2025 13:30 Uhr Wanderung: Rund um Streitberg – Sinterterrassen im Wedenbach, Burg und Burgställe;
FSV Ebs, Treffpunkt: Oberes Tor; Anmeldung unter: wf.reiner.brigitte@gmx.de oder
09194 722543; Erwachsene: 7 €, Mitglieder frei

FR 15.08.2025 Ferien-Sonderzüge der Dampfbahn Fränkische Schweiz; Bahnhof Ebs

SA 16.08.2025 10:00 Uhr Golf-Schnupperkurs für Einsteiger; Golf Club Fränkische Schweiz, Kanndorf 8;
Anmeldung unter 09194 4827 oder info@gc-fs.de; 19€

SO 17.08.2025 17:00 Uhr Golf-Schnupperkurs für Einsteiger; Golf Club Fränkische Schweiz, Kanndorf 8;
Anmeldung unter 09194 4827 oder info@gc-fs.de; 19€

MI 20.08.2025 19:00 Uhr Qigong im Park; Stadtpark Ebermannstadt; Eintritt frei

SA 23.08.2025 Original Fränkisches Backofenfest; Backofen Rüssenbach

SA 23.08.2025 17:00 Uhr White Dinner; VdK EV Ebermannstadt; Garten am Bürgerhaus; Rückfragen und Anmeldung bei
Helga Kuplich-Schramm: 09194 795 1913 oder schramm-helga@web.de

SA 23.08.2025 18:30 Uhr Trias on the Road Acoustic Rock; Ristorante Feuerstein

SO 31.08.2025 10:00 Uhr Traditionelles Besprechen/Böten; Moderne Spiritualität Oberes Tor, Ebermannstadt; 350€

SA 02.08.2025 16:00 Uhr Schlossparkkonzert, Kunst- und Musik im Schlosspark Unterleinleiter

SA 09.08.2025 Tagesfahrt München, VdK ULL

SA 09.08.2025 17:00 Uhr Schlossparkkonzert, Kunst- und Musik im Schlosspark Unterleinleiter

SO 31.08.2025 Evangelische Kirchweih

Um in den städtischen Veranstaltungskalender aufgenommen zu werden, senden Sie bitte folgende Infos an
touristinfo@ebermannstadt.de: Name der Veranstaltung, Veranstalter, Veranstaltungsort, Datum, Uhrzeit, Programm / Be-
schreibung, Bild oder Plakat (falls vorhanden), ggf. Kosten für Tickets und Vorverkaufsstellen.

Mitteilungsblatt  l  August 2025    33




























	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

